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Zahnärzte
Freitag, 29.03.2024 von 11.00 bis 12.00 Uhr
Samstag, 30.03.2024 von 09.00 bis 12.00 Uhr
Praxisbereich Bad Bergzabern
ZA Islam Elsayed
Woodbachweg 15, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343/938360
Praxisbereich Landau
ZÄ Melanie Kugland
Heinrich-Heine-Platz 2, 76829 Landau, Tel. 06341/81903

Sonntag, 31.03.2024 von 11.00 bis 12.00 Uhr
Montag, 01.04.2024 von 11.00 bis 12.00 Uhr
Praxisbereich Bad Bergzabern
Dr. Jan-Günther Horn
Landauer Str. 7, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343/2804
Praxisbereich Landau
Dr. Thomas Weber
Hauptstraße 145, 76879 Hochstadt, Tel. 06347/97350
Tierärzte
Zu erfragen bei den niedergelassenen Tierärzten.

Apotheken-Notdienstservice
www.apotheken.de.
Die Apothekennotdienst-Hotline der deutschen Apotheker 
erreichen Sie kostenlos aus dem deutschen Festnetz unter 0800 
00 22833 oder von einem Mobiltelefon unter 22833 (max. 69 
Cent/Min.)

Gift-Notruf Rheinland-Pfalz:  ..............................Tel.: 06131 19240

Bereitschaftsdienste
Rufbereitschaft der Verbandsgemeindewerke Landau-Land 
für Trinkwasser und Kanalsystem
Telefon 0172 72 311 40
AB 06341-30251
Bereitschaftsdienst bei den Gruppenwasserwerken Born-
heim außerhalb der Dienstzeit:
für die Ortsgemeinden Walsheim und Knöringen
Bereitschaftsdienst des diensthabenden Monteurs im Notfall 
(Wasserrohrbruch etc.) unter Funktelefon-Nummer: 0172 6201215.
Mitteilung an die Verwaltung der Gruppenwasserwerke nur in 
Verwaltungsangelegenheiten: Anrufbeantworter: 06348 6498.
Polizeiinspektion Landau/Pf.
Paul-von-Denis-Straße 5, 76829 Landau/Pf.
Tel: 06341/287-0, Fax: 06341/287-112
Email: pilandau@polizei.rlp.de
Stromversorgung
www.pfalzwerke-netz.de. Pfalzwerke Netz AG, Landauer Straße 
28, 76870 Kandel, Tel.: 0621 5852010 (Hotline Ludwigshafen), 
Fax: 07275 955421
Bei Störungen im Stromnetz:
0800 7 97 77 77
Störungsdienst Erdgas der Thüga Energienetze GmbH
www.thuega-energienetze.de. Thüga Energienetze GmbH
Leitstelle - Störungsannahme Bereich Pfalz und Nordbaden:
Tel: 0800 - 0837111 (Strom & Erdgas)
Polizei:
............................................................................................................... Tel.: 110
Feuerwehr, DRK-Rettungsdienst - Krankentransport,
Landau,
............................................................................................................... Tel.: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
........................................................................................................Tel.: 116117

Wichtige Adressen in Landau-Land:
Notfall- und Bereitschaftsdienste

Ihre Verbandsgemeindeverwaltung
Hausadresse: An 44, Nr. 31, 76829 Landau
Postfach 22 29, 76812 Landau in der Pfalz
Kontakt: Tel.: 06341 143-0, Fax: 06341 143-70
Internet: www.landau-land.de
Öffnungszeiten der Verwaltung und des Bürgerbüros
Montag:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr
(Bürgerbüro durchgehend 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr!)
Dienstag:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Mittwoch:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag:
08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
(Bürgerbüro durchgehend 08.30 Uhr bis 18.00 Uhr!)
Freitag:
08.30 Uhr - 12.30 Uhr
Weitere Termine nach vorheriger telefonischer Vereinbarung 
(06341 143-0).
Verein Südliche Weinstrasse Landau-Land e. V.
Büro für Tourismus, Hauptstr. 4, 76829 Leinsweiler
Tel.: 06345/3531, Fax: 06345/ 2457
Email: urlaub@landau-land.de
Öffnungszeiten
Montag-Freitag 09.00 Uhr – 12.00 Uhr

Medizinische Versorgung
Kassenärztliche Notfalldienstzentrale am 
Vinzentius-Krankenhaus Landau, 
Cornichonstr. 4, Landau ....................................  Tel.: 06341 19292.
Die kassenärztliche Notfalldienstzentrale wird von den nieder-
gelassenen Ärzten in Landau betrieben und sichert die 24-stün-
dige Abdeckung der Versorgung durch niedergelassene Ärzte 
für Notfälle zu. Die Notfalldienstzentrale ist keine Einrichtung 
des Vinzentius-Krankenhauses, deshalb beachten Sie bitte die 
eigene Rufnummer. Durch die gute und erprobte Kooperation 
mit den niedergelassenen Ärzten und die räumliche Nähe auf 
dem Gelände des Krankenhauses ist ein fachlicher Austausch 
jedoch ebenso gegeben wie die schnelle Verfügbarkeit von 
Medizintechnik.

Kinderärzte
Notfalldienstzentrale Landau/Südliche Weinstraße Corni-
chonstr. 4, Landau, (Kinderklinik Vinzentiuskrankenhaus) 
Tel.: 06341 19292
Notdienstbereich Albersweiler, Ranschbach, Birkweiler, Sie-
beldingen, Eußerthal, Dernbach und Ramberg
Kassenärztliche Notfalldienstzentrale am Vinzentius-Kranken-
haus Landau, Cornichonstr. 4, Landau ............... Tel.: 06341 19292.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Haus-
arzt.

Augenärzte
Augenklinik Westpfalz Klinikum, Hellmut-Hartert-Str. 1, 67655 
Kaiserslautern ....................................................................Tel.: 0631-2030
Bereitschaftsdienst: Täglich 19 Uhr - 7 Uhr, mittwochs 14 Uhr 
bis donnerstags 7 Uhr, freitags 16 Uhr bis montags 7 Uhr sowie 
Brückentage, der 24.12. und 31.12., alle Feiertage (an diesen ab 
18.00 Uhr des Vortages).
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Büro für Tourismus landauland 
Hauptstr. 4, 76829 Leinsweiler 
Telefon: 06345-3531, Mail: urlaub@landauland.de, www.landauland.de 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9:00 - 12:00 Uhr und Mo., Mi. und Fr. 14.00 - 16.00 Uhr 

 

  
Immer was los in 
landauland 
Veranstaltungen 
28. März bis 7. April 2024 
 
> Flamm & Wein „OSTEREDITION“ 
28.3., 16 Uhr, Weingut Peter Stübinger 
Leinsweiler 
Familie Stübinger freut sich ihre Gäste zum 
Schlemmen am Gründonnerstag einladen zu 
dürfen. Genießen sie leckere weine und kleine, 
feine Gerichte. Um Reservierung wird gebeten. 
Infos & Anmeldung: unter Tel. 06345/1572 oder 
per Mail an info@weingut-stuebinger.de 
 
 
> Maultasche meets Slevogthof  
29.3., 12 Uhr, Slevogthof Leinsweiler 
Nach schwäbischem Originalrezept, 
hausgemacht und frisch zubereitet, wird das 
Traditionsgericht am Karfreitag serviert.  
Stärken Sie sich für die anstehenden Feiertage 
und genießen Sie die Ruhe und Aussicht auf  
dem Slevogthof. Nur solange der Vorrat reicht!  
Weitere Infos unter post@spokk.cloud. 
 
 
> Mandelblütentour in den Weinbergen  
30.3. & 6.4., 14 Uhr, Leinsweiler 
Wandern auf dem Pfälzer Mandelpfad mit Infos 
über die Mandel und Verkostung feinster 
Mandelspezialitäten. Hunde nicht erlaubt! 
Anmeldung: tel. unter 0176/20601165 oder per 
Mail an g.stuebinger-kohls@web.de  
Anzahl: zw. 10 - 20 Personen 
Dauer: ca. 2,5 Std  
Preis: 19 €/Person (Kinder 3 - 16 Jahre 16 €) 
 
 
 

Schöne Ostern 2024! 
 
 

 
 
 
 
> Werden Sie Sektmacher! 
6.4., 10 oder 13 Uhr, Sekt- und Weingut 
Wilhelmshof in Siebeldingen 
Winzer Thorsten Ochocki zeigt und erklärt die 
Sektfüllung, den Sektrüttelkeller, die historischen 
Geräte zur Sektherstellung sowie die  
Degorgieranlage und ihre Funktionsweise. 
Danach wird eine eigene Flasche Sekt hergestellt 
und insgesamt ein Dutzend Sektgrundweine/ 
Sekte verkostet. An den einzelnen Stationen gibt 
es kleinen Häppchen und Kartoffelsuppe mit 
Rindfleisch.  
Anmeldung: www.wilhelmshof.de, Tel. 
06345/919147 
Dauer: jeweils 2 Std.  
Preis: 89 €/Person 
 
 
> Frühjahrsjazz in der Klangkirche  
7.4., 18 Uhr, Ev. Kirche, Göcklingen 
Passend zum Frühling spielen Thomas Kuklinski 
(Piano) und Ralf Pahl (Tenorsaxophon) 
Evergreens und Eigenkompositionen. Auf einen 
schönen, musikalischen Abend! 
Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten! 
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Aus der Verbandsgemeinde
Landau-Land

Amtlicher Teil
 › Bekanntmachung des Wahlleiters über 
die Einreichung von Wahlvorschlägen für 
die Wahl des Verbandsgemeinderates der 
Verbandsgemeinde Landau-Land

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrates vom 15.02.2024 über 
die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahlen wird 
Folgendes bekannt gegeben:
I.
Bei der am 09. Juni 2024 stattfindenden Wahl des Verbandsgemein-
derates der Verbandsgemeinde Landau-Land sind 28 Ratsmitglieder 
zu wählen.
II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Verbandsgemeinderats 
dürfen höchstens 56 Bewerberinnen und Bewerber benannt werden. 
Für die Wahl des Verbandsgemeinderats kann dieselbe Bewerberin 
oder derselbe Bewerber bis zu dreimal aufgeführt werden. Die Wahl-
vorschläge müssen von mindestens 80 zum Verbandsgemeinderat 
wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein (Unterstützungsunter-
schriften).
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschriften, 
soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 3 
Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils nur ein 
Wahlvorschlag unterschrieben werden.
III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die Unter-
stützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. Unterstützungs-
unterschriften können mit dem Wahlvorschlag oder auf gesonderten 
amtlichen Formblättern geleistet werden. Nach Ablauf der Einrei-
chungsfrist (Abschnitt IV) können Unterstützungsunterschriften nicht 
mehr geleistet werden.
IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anlagen 
versehenen Wahlvorschläge sollen
möglichst frühzeitig eingereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Verbandsgemeinderates sind bei 
dem Wahlleiter für die Wahl des

Verbandsgemeinderates
Herrn

Torsten Blank
in 76831 Billigheim-Ingenheim, Westliche Gleisbergstraße 1

oder
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land

in 76829 Landau in der Pfalz, An 44 Nr. 31,
Zimmer 2.05/Wahlamt, einzureichen.

Die Einreichungsfrist läuft
am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr,

ab.
V.
Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl eine 
Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 7 begründen würde, ist ver-
pflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklärung abzuge-
ben, ob sie oder er im Falle des Wahlerfolgs aus dem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat verzichtet 8. Die 
schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen 
(§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KWG). Sie oder die Verweigerung der Abgabe 
einer solchen Absichtserklärung wird mit den zugelassenen Wahlvor-
schlägen öffentlich bekannt gemacht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG).

Landau in der Pfalz, 21.03.2024
Torsten Blank, Bürgermeister u. Wahlleiter

Von Seiten des Verlages ist aufgrund der Osterfeiertage eine Vorverlegung des Redaktionsschlusses notwendig.
Alle Beiträge für die KW 14 (erscheint am 4. April 2024) müssen bis spätestens Donnerstag, 28. März um 9 Uhr eingereicht 
sein.
Später eingegangene Texte können leider nicht mehr berücksichtigt werden.
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Nichtamtlicher Teil
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Wir gratulieren
In der Zeit vom 29.03. bis einschließlich 04.04.2024 feiern 
nachstehend aufgeführte
Bürgerinnen und Bürger aus unserem Verbandsgemeindebe-
reich, die 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 Jahre und älter werden, ihren 
Geburtstag:
29.03.2024 Wendel Elli, Leinsweiler 70 Jahre
30.04.2024 Backenstraß Christiana, Böchingen 75 Jahre
31.03.2024 Bartenbach Thomas, Ranschbach 70 Jahre
31.03.2024 Eickhoff Jutta, Franweiler 70 Jahre
02.04.2024 Ziebarth Ira, Birkweiler 70 Jahre
03.04.2024 Meier Jean, Walsheim 75 Jahre
04.04.2024 Krystyna Jankowska, Ranschbach 75 Jahre
Diamantene Hochzeit
03.04.2024 Gudrun und Rudolf Kindelberger, 

Heuchelheim-Klingen

Umweltecke

 › Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
Energietipp
Lüften durch Fenster oder Lüftungsanlage – aber nicht mit 
der atmenden Wand.
In jedem Haus, in dem Menschen wohnen, muss regelmä-
ßig gelüftet werden. Die oft erwähnte „atmende Wand“ gibt 
es jedoch nicht – weder in gedämmten noch in ungedämmten 
Gebäuden. Und auch durch Fugen und Ritze in der Gebäudehülle 
kommt selbst in Altbauten zu wenig Luft rein, als dass man auf 
aktives Lüften verzichten könnte. 

Feuchtigkeit und weitere (Schad)Stoffe müssen raus aus dem 
Haus und Sauerstoff zum Atmen muss rein. Daher muss bei der 
Neubauplanung frühzeitig darüber nachgedacht werden, wie der 
Luftwechsel sichergestellt werden soll. Die Fensterlüftung ist die 
kostengünstigste Lösung – erfordert aber aktives Mitdenken. Wie 
lange mache ich die Fenster auf und wann muss man dran den-
ken, sie auch wieder zu schließen, besonders, wenn man das Haus 
verlässt? Nach dem Schließen der Fenster wird die Luft zuneh-
mend wieder schlechter bis zum nächsten Öffnen. Oft sind die 
Fensterbänke vollgestellt, was das komplette Öffnen umständlich 
macht.
Der Einbau einer Lüftungsanlage ist zwar teurer, aber sie sorgt 
automatisch für einen hohen Raumluftkomfort. Eine einfache 
Abluftanlage kostet im Einfamilienhaus bis zu Siebentausend 
Euro und mit zusätzlicher Wärmerückgewinnung etwa das Dop-
pelte. Sie verbraucht zusätzlich Strom, aber mit einer Wärmerück-
gewinnung spart sie ein Mehrfaches an Energie wieder ein. Bei 
regelmäßiger Reinigung bzw. dem Austausch der notwendigen 
Filter, hat man dauerhaft eine gleichbleibend gute Luft und durch 
den Einbau eines Pollenfilters freuen sich Heuschnupfengeplagte 
über eine Entlastung im Frühjahr und Sommer.
Fragen zur Neubauplanung sowie zu allen anderen Bereichen des 
Energiesparens im Alt- und Neubau beantworten die Energiebe-
rater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in einem persönli-
chen Beratungsgespräch nach telefonischer Voranmeldung.
Der Energieberater hat am Mittwoch, den 03.04.24 von 12.15 
– 16 Uhr Sprechstunde in Landau in der Verbandsgemeindever-
waltung (Haus 2 - Neubau), An 44 Nr.31. Die Beratungsgespräche 
sind kostenlos. Voranmeldung unter 06341/1430.
Energietelefon der Verbraucherzentrale
0800 60 75 600 (kostenfrei)
montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr,
dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr

Aus den Institutionen, Schulen, Behörden
 in Landau-Land

Aus den Institutionen, Schulen, Behörden
 in Landau-Land

Bekanntmachungen anderer Behörden

 › AWO-Betreuungsvereine Landau und  
Südl. Weinstraße

Die Frage, „Was passiert, wenn…?“ betrifft nicht nur ältere Mit-
menschen.
Durch Unfall, plötzliche Krankheit oder Schlimmeres stellt sich 
schnell die Frage, wer im Notfall für die eigenen Belange und 
Wünsche zuständig ist. Aber auch älter werdende Eltern können 
uns sehr schnell vor neue Probleme stellen, wenn im Vorfeld nicht 
besprochen wurde, was im Krankheitsfall zu tun ist. Weitläufig 
hält sich die Annahme, dass sich automatisch innerhalb der Fami-
lie Lösungen hierfür finden. Aber das ist ein Fehlschluss! Eine Ver-
tretungsvollmacht innerhalb von Familien gibt es in Deutschland 
nicht automatisch.
Es ist daher wichtig, sich frühzeitig darüber Gedanken zu machen, 
wer sich im Notfall um Ihre Belange oder der Ihrer Familienange-
hörigen kümmern soll.
Die AWO-Betreuungsvereine Landau und Südl. Weinstraße bie-
ten für die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde eine 

offene Sprechzeit zu den Themen Vorsorgevollmacht, Betreu-
ung und Patientenverfügung an. Das Angebot ist kostenfrei.
Der nächste Termin findet statt am
• Donnerstag, den 11.04.24
• um 13.30 Uhr
• in der Albert-Einstein-Str. 7 (=Haus mit blauem Würfel auf der 

Fassade) in Landau.
Mit Ihrer Anmeldung erleichtern Sie uns die Planungen. Der 
Raum ist für max. ca. 20 Personen ausgelegt:
Frau Starke: 06341 9182-73 und
Herr Pfeiffer / Fr. Paul: 06341 9182-83.
Vorankündigung: Die nächste Sprechzeit findet am 16.05.24 statt.

 › Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Berufsunfähigkeitsversicherung gezielt absichern
Web-Seminar der Verbraucherzentrale
Wer durch Krankheit oder Unfall auf Dauer nicht mehr in der 
Lage ist, in seinem Beruf zu arbeiten, steht oft auch vor finan-
ziellen Problemen. Die Berufsunfähigkeitsversicherung dient der 
Absicherung der Arbeitskraft und ist unverzichtbar für alle, die 
von ihrem Einkommen leben. Echte Alternativen gibt es nicht.



AMTSBLATT LANDAU-LAND - 7 - Nr. 13/2024

Die Versicherung deckt ein existenzbedrohendes Risiko ab und 
ist neben der Privathaftpflichtversicherung die wichtigste private 
Versicherung.
Sorgfältige Vergleiche und unabhängige Beratung helfen auf 
dem Weg zu einer günstigen Police mit sehr guten Bedingungen.
Im Web-Seminar „Berufsunfähigkeit gezielt absichern“ beantwor-
tet Anna Follmann, Versicherungsberaterin der Verbraucherzen-
trale, Fragen rund um den wichtigen Berufsunfähigkeitsschutz: 
Wer benötigt eine solche Versicherung? Worauf gilt es beim 
Abschluss zu achten? Und wie finde ich eine passende und preis-
günstige Versicherung?
Das Web-Seminar findet am Mittwoch, 3. April um 17:00 Uhr 
statt und dauert ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Interessierte können sich unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/
webseminare-rlp anmelden. 
Bitte beachten Sie, dass pro Person und E-Mail-Adresse nur eine 
Anmeldung möglich ist und der personalisierte Link nicht mit 
anderen geteilt werden kann.
Um teilnehmen zu können, wird ein Computer mit Internetzu-
gang und Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Weitere 
Informationen und den Link zum Web-Seminarraum erhalten 
Interessierte im Anschluss an die Anmeldung.

 › Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Wann werden Bioabfall und Restmüll rund um 
Ostern abgeholt?
Alle Infos auch in der SÜW-Wertstoff-App
Alle Jahre wieder gilt auch für Ostern, und zwar, was die Abfuhren 
von Bioabfall und Restmüll betrifft: Diese werden in der Woche 
vor Ostern (Karwoche) um einen Werktag vorverlegt. Die Fuh-
ren, die turnusgemäß am Montag, 25. März, dran wären, werden 
bereits am Samstag, 23. März, abgeholt. Die weiteren Abfuhrtage 
in dieser Woche finden ebenfalls einen Tag eher als gewohnt statt, 
sodass die Tonnen, der turnusgemäß am Karfreitag, 28. März, 
dran wären, bereits am Donnerstag, 27. März, abgeholt werden.
In der Woche nach Ostern wird die Abfuhr wegen des Feiertags 
am Montag (Ostermontag) auf den jeweils darauffolgenden 
Wochentag verlegt.
Der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft des Landkreises SÜW weist 
darauf hin, dass alle Termine der verschiedenen Wertstoff- und 
Abfallarten sowie viele weitere Informationen im SÜW-Wertstoff-
Wegweiser 2024, online unter www.suedliche-weinstrasse.de/
abfall sowie in der SÜW-Wertstoff-App nachzulesen sind. Abfuh-
ren, die wegen der Feiertage auf andere Wochentage fallen, sind 
dort bereits berücksichtigt.

Öffnungszeiten der Wertstoffwirtschaftszentren 
und Grünabfallsammelstellen an den Samstagen 
vor Ostern
Das WertstoffWirtschaftszentrum (WWZ) Nord bei Edesheim 
ist am Samstag vor Ostern, 23. März, von 8 bis 12 Uhr geöffnet. 
Auch die Grünabfallsammelstellen in Offenbach, Kirrweiler, Stein-
feld, Annweiler-Gräfenhausen und Rohrbach haben an diesem 

Tag zu den jeweils üblichen Zeiten geöffnet: Offenbach von 14 bis 
18 Uhr, Kirrweiler von 13 bis 17 Uhr, Steinfeld von 9.30 bis 11.30 
Uhr, Annweiler-Gräfenhausen von 9 bis 13 Uhr und Rohrbach von 
8 bis 12.30 Uhr.
Am Ostersamstag, 30. März, sind die Wertstoffwirtschaftszentren 
(WWZ) bei Edesheim und Billigheim-Ingenheim sowie die Grün-
abfallsammelstelle bei der Firma Kühner in Annweiler-Gräfen-
hausen geschlossen. Die Grünabfallsammelstellen in Offenbach, 
Kirrweiler, Steinfeld und Rohrbach haben auch am Ostersamstag 
zu den jeweils üblichen Zeiten, die oben genannt sind, geöffnet.
Viele weitere Informationen und alle Öffnungszeiten, auch werk-
tags, unter www.suedliche-weinstrasse.de/abfall, im Wertstoff-
kalender und in der SÜW-Wertstoff-App, kostenlos erhältlich in 
allen App-Stores.

Gesprächsangebot für Seniorinnen und Senioren: 
„Silberruf“ auch an Ostern erreichbar
Das kostenfreie Telefonangebot „Silberruf“ des Präventions-
netzwerks „Gut Leben im Alter“ ist auch in der Karwoche und an 
Ostern erreichbar. Für alle Seniorinnen und Senioren im Landkreis 
Südliche Weinstraße, die gerne ein wenig plaudern möchten, 
sind die ehrenamtlichen Zeitschenkerinnen und Zeitschenker des 
„Silberrufs“ an den gewohnten Wochentagen erreichbar.
Landrat Dietmar Seefeldt ist überzeugt: „Ein gutes Gespräch kann 
das Gefühl von Verbundenheit und Wertschätzung vermitteln. 
An der Südlichen Weinstraße legen wir besonderen Wert darauf, 
dass Menschen jeden Alters dazugehören. Ein Baustein dieser 
Bemühungen ist der Silberruf.“ 
Der Landrat bedankt sich bei allen Ehrenamtlichen, die auch 
an Feiertagen sowie an den Tagen danach, gerne ihre Zeit ver-
schenken und für eine nette Unterhaltung zur Verfügung stehen. 
Gerade die Zeit nach den Feiertagen kann für einzelne Perso-
nen herausfordernd sein, beispielsweise wenn die zu Ostern zu 
Besuch gekommenen Verwandten wieder in eine andere Stadt 
abgereist sind.
Erreichbarkeiten des „Silberrufs“
Der „Silberruf“ ist unter der Telefonnummer 0800 5005020 an 
folgenden Tagen erreichbar, auch am Karfreitag, 29. März, am 
Ostersonntag, 31. März, und am Ostermontag, 1. April, jeweils 
von 18 bis 20 Uhr.
Über das ganze Jahr freuen sich die Zeitschenkenden vier Mal die 
Woche über Anrufe von allen, die ein bisschen plaudern wollen. 
Und zwar ganzjährig montags, freitags und sonntags zwischen 
18 Uhr und 20 Uhr sowie dienstags von 9 Uhr bis 11 Uhr. 
Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet, mit 
der Möglichkeit, eine Nachricht für einen Rückruf zu hinterlassen. 
Die Ehrenamtlichen vermitteln bei Bedarf Unterstützungsmög-
lichkeiten oder informieren, wo es weitere Angebote im Land-
kreis gibt.
Der Aufbau des Netzwerks „Gut Leben im Alter“ wird gefördert 
mit Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen des GKV-
Bündnisses für Gesundheit (www.gkv-buendnis.de). 
Weitere Informationen für Seniorinnen und Senioren sind unter 
www.suedliche-weinstrasse.de/aelterwerden zu finden.
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Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige 
Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich gekennzeichnete 
Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages oder 
infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Erscheinung:  nach Bedarf
Zustellung:  Kostenlose Zustellung an alle  
 Haushalte, Einzelbezug über  
 den Verlag
Zentrale: Tel. 06502 9147-0,
 E-Mail: service@wittich-foehren.de

Herausgeber: Verbandsgemeinde Landau-Land
 76829 Landau, An 44, Nr. 31
Druck: Druckhaus WITTICH KG
Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Anschrift: 54343 Föhren, Europa-Allee 2 

Redaktionell Verbandsgemeinde Landau-Land
Verantwortlich: Torsten Blank, Bürgermeister
Redaktion: Nikola Krumholz
 amtsblatt@landau-land.de
Anzeigen: Timo Raymann, Produktionsleiter
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Billigheim-Ingenheim
Ortsbürgermeister: Dietmar Pfister, Tel.: 06349/9630356,
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung, 
www.billigheim-ingenheim.de

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung der Wahlleiterin/  
des Wahlleiters über die Einreichung  
von Wahlvorschlägen für die Wahl  
des Gemeinderats sowie für die Wahl  
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 15.02.2024 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunal-
wahlen wird Folgendes bekannt gegeben:
I.
Bei der am 09. Juni 2024 stattfindenden Wahl des Gemeinderats 
in Billigheim-Ingenheim sind 20 Ratsmitglieder zu wählen.
II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 40 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 40 
zum Gemeinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
(Unterstützungsunterschriften). Die Wahlberechtigung muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein.
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.
III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. 
Unterstützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag 
oder auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unter-
stützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.
IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sowie für die 
Wahl der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher 
sind bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter

Herrn
Dietmar Pfister

in 76831 Billigheim-Ingenheim, Marktstraße 47
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land, 
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt 

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Orts-
bürgermeisters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/des Ortsbürgermeisters

Herrn
Dietmar Pfister

in 76831 Billigheim-Ingenheim, Marktstraße 47
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land, 
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt 

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr,
ab.
V.
Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl 
eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 7 begründen würde, 
ist verpflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklä-
rung abzugeben, ob sie oder er im Falle des Wahlerfolgs aus dem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat 
verzichtet 8. Die schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahl-
vorschlag einzureichen (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KWG). Sie oder 
die Verweigerung der Abgabe einer solchen Absichtserklärung 
wird mit den zugelassenen Wahlvorschlägen öffentlich bekannt 
gemacht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG).

Billigheim-Ingenheim, den 21.03.2024
Dietmar Pfister
Ortsbürgermeister und Wahlleiter

 › Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des 
Ortsgemeinderates Billigheim-Ingenheim

Am Mittwoch, 03.04.2024 um 19:30 Uhr, findet eine öffentli-
che/nichtöffentliche Sitzung statt.
Gremium: Ortsgemeinderat Billigheim-Ingenheim
Ort: 76831 Billigheim-Ingenheim, Markstraße 29
Raum: Rathaus Billigheim

Tagesordnung
öffentlich:
01. Einwohnerfragestunde
02. Sammlung Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
03. Ausbau der kommunalen Kindertagesstätte zu einer 3-gruppigen 

Einrichtung
hier: Neubau der KiTa auf dem Gelände der Klingbachschule

04. Erlass einer Änderung der Friedhofssatzung
05. Mitteilungen und Anfragen
nichtöffentlich:
01. Mitteilungen und Anfragen

Billigheim-Ingenheim, 21.03.2024
Dietmar Pfister
Ortsbürgermeister

 › Aktion saubere Landschaft
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in diesem Jahr wollen wir an der Aktion „Saubere Landschaft“ 
in unserer Gemeinde teilnehmen.
Dazu treffen wir uns am Samstag, den 06.04.2024, um den Unrat 
und illegal entsorgten Müll aus unserer Gemarkung zu entfernen.
Es wäre toll, wenn sich wieder viele freiwillige Helferinnen und 
Helfer zur Verfügung stellen würden. Es sind nicht nur Erwach-
sene, sondern auch Kinder und Jugendliche herzlich eingeladen 
an dieser Aktion teilzunehmen. So können auch schon die Jüngs-
ten unter uns lernen besser mit der Umwelt umzugehen.
Treffpunkt ist wie immer an der Purzelmarktwiese. Beginnen 
wollen wir um 9.00 Uhr. Bitte Arbeitshandschuhe und Eimer mit-
bringen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.
Über eine rege Beteiligung würde ich mich sehr freuen.

Ihr
Dietmar Pfister
Ortsbürgermeister



AMTSBLATT LANDAU-LAND - 9 - Nr. 13/2024

warmen Socken. Wir freuen uns sowohl auf Anfänger*innen als 
auch Geübte – einfach auf alle, die Lust auf Tai-Chi in der Gruppe 
haben! Die Abende findet ab fünf Teilnehmer*innen statt.
Wir bitten um Anmeldung bei Ortrud Schaurer unter Telefon 
06349-9180 266.
Termine: Dienstag, 2.4. / 7.5. / 4.6. / 2.7.2024
Uhrzeit: 19:30-21:00 Uhr
Treffpunkt: Gemeindehaus Ingenheim
Kostenbeitrag pro Abend: 10 Euro für Mitglieder, 12 Euro für 
Nicht-Mitglieder

Einladung zur Ausschuss-Sitzung der LandFrauen Ingenheim 
am Dienstag, den 16. April 2024 um 19 Uhr im Ökoweingut 
Schaurer. Themen sind unter anderem die Neugründung des Ver-
eins aufgrund einer Satzungsänderung sowie die Vorbereitung 
der Mitgliederversammlung am 25. Juni 2024.
Anmeldung bitte bei Andrea Schaurer unter Tel. 06349-990311.

 › Förderverein der komm. Kita  
„Die Kleinen Strolche“ e.V.

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung am 21.03.2024 im 
Bürgerhaus in Billigheim wurde der Vorstand des Fördervereins 
neu gewählt. Der Vorstand des Fördervereins der kommunalen 
Kindertagesstätte „Die Kleine Strolche“ e.V. setzt sich nun wie 
folgt zusammen:
1. Vorsitzende: Sarah Moock
2. Vorsitzende: Maria Krüger
Kassenwartin: Daniela Thürwächter
Schriftführerin: Nicole Gemein
Beisitzende: Simone Schmitzer, Vanessa Körner-Nist
Das Kita-Team und der Träger der Ortsgemeinde bedankten sich 
bei dem ausscheidenden Vorstand für die gute Zusammenarbeit 
und das große Engagement in den letzten Jahren. Dem schloss 
sich auch der neue Vorstand an und bedankte sich besonders 
bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Sarah Kortegast, 
Meike Hoffmann, Yvonne Matheis und Christoph Oerther.
Vielen Dank und auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

 › Singgemeinschaft MGV 1860 Billigheim e.V.
Einladung zur Mitgliederversammlung
Sehr geehrtes Mitglied,
hiermit laden wir zur ordentlichen Mitgliederversammlung am 
Freitag, 26. April 2024, um 19.00 Uhr, im Bürgerhaus Billigheim 
(Clubraum) ein.
Tagesordnung
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Bericht des Vorstandes
4. Kassenbericht
5. Bericht des Kassenprüfers
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Auflösung der Singgemeinschaft

- Kündigung der Räume im Bürgerhaus
- Kündigung beim Kreischorverband
- Verwendung des materiellen und finanziellen Vereinsvermögen

8. Verschiedenes
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung müssen bis eine 
Woche vor der Versammlung schriftlich an
Manfred Hirsch, Rohrbacher Str. 12
76831 Billigheim-Ingenheim
eingereicht werden, damit der Vorstand sie noch auf die Tages-
ordnung setzen kann.
Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen wird gebeten.

 › SPD Ortsverein Billigheim-Ingenheim
Wir laden Sie herzlich zu unserem Infostand am Ostersams-
tag, den 30. März 2024 ab 9:00 Uhr vor dem EDEKA Paul in 
Appenhofen ein. Kommen Sie vorbei und holen Sie sich Ihr gratis 
Osterei für das Osterfrühstück ab. 
Wir freuen uns auf anregende Gespräche mit Ihnen.

Nichtamtlicher Teil

 › Gemeindebücherei LeseInsel
Die LeseInsel macht Osterferien und wünscht allen LeseHasen 
schöne Feiertage!
Ab dem 4. April gibt es wieder wie gewohnt besten Lesestoff zum 
Ausleihen bei uns.
Wann? Ab 4.4. wieder jeden Donnerstag von 9.30 - 11.30 Uhr 

und jeden Dienstag von 16-18 Uhr
Wo? LeseInsel in der Klingbachschule, Eingang Ost, 

Raum 106.
Auch für DICH ist das richtige Buch da!

 › Landfrauen Billigheim
Wir wünschen allen Mitgliedern und Nichtmitgliedern ein frohes, 
gesundes und friedliches Osterfest!

Wir machen eine kurze Frühlingspause vom 01.04. -15.05.2024.
Kochkurs Wok – Kultur erleben
Die Vielzahl der Zutaten und die Förderung einer gesunden 
Ernährung durch authentisches Kochen.
Was sich mit dem Wok alles zaubern lässt und worauf dabei 
zu achten ist, das erfahren sie in diesem Kurs. Der Wok ist ein 
Alleskönner zum Braten, Backen, Dünsten, Dämpfen, Frittieren, 
Schmoren, Kochen,.... alles ist möglich.
Mittwoch, 15.05.2024 im Clubraum des Bürgerhauses
Beginn: 19.00 Uhr
Referentin: Beate Gröbert

Wir sind dabei!
Freitag,19.04.2024, 17.00 – 21.00 Uhr
Wo: Mädelsflohmarkt, Weingut Esther Grün, Waldstraße 18, Bil-
ligheim-Ingenheim
Wir zaubern den perfekten Snack zum Wein oder Secco!
Euch erwarten liebevoll bestückte Snacktüten, die ihr beim Stö-
bern genießen könnt. Süß & salzig, vegetarisch oder nicht!
Es ist für jeden was dabei.
Vorankündigung Kreisverband
Exkursion nach Zweibrücken
Kunst, Kultur und Botanik
Stadtrundfahrt durch das Villenviertel mit Führung und Besuch 
des Rosengartens.
Mittwoch, 26.06.2024
Abfahrt: 08.00 Uhr Herxheim, Festhalle
Abfahrt: 08.30 Uhr Landau, alter Meßplatz
TN-Beitrag: 39,00 Euro, Mitglieder 32,00 Euro
Anmeldung bis 30.05.2024 bei Michaela Seidel, 
Tel.: 06349-914035

Literatur im Weingut
Autorenlesung aus dem neuen Palzki-Krimi, incl. 1 Glas Secco 
und Fingerfood
Mittwoch, 10.07.2024
Beginn: 19.30 Uhr
Wo: Weingut Esther Grün, Waldstraße 18, Billigheim-Ingenheim
TN-Beitrag: 19,00 Euro, Mitglieder 15,00 Euro
Referent: Autor Harald Schneider
Anmeldung bis 13.06.2024 bei Michaela Seidel, 
Tel.: 06349-914035

 › LandFrauen Ingenheim
Nachdem wir am 5. März 24 den letzten Abend unseres Tai-Chi-
Kurses mit Dr. Sven Haacke erlebt und genossen haben, wünsch-
ten sich einige eine regelmäßige Fortsetzung und Auffrischung 
des Gelernten. Daher bieten wir ab April 2024 einen regelmäßi-
gen Termin jeweils am ersten Dienstag im Monat an. Übrigens: 
Tai-Chi ist eine sanfte chinesische Entspannungstechnik, die 
langsame und fließende Bewegungen im Stehen miteinander 
verbindet. Am besten bewegt es sich in bequemer Kleidung und 
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Hierzu laden wir alle Vereinsmitglieder, Freunde, Gönner und 
natürlich alle Mitbürger von Billigheim-Ingenheim recht herzlich 
ein. Die Kapazität im Clubheim ist begrenzt und man sollte recht-
zeitig vor Ort sein, um sich einen Platz sichern zu können.
Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit vielen Gästen.
Reservierungen sind leider nicht möglich! Für ausreichend 
Getränke und Speisen ist gesorgt.

Fußball
Herren
Freitag, 5. April in Billigheim
19.30 h TSV Fortuna 1 – TUS Knittelsheim
Sonntag, 7. April
15.00 h SV Knöringen – TSV Fortuna 3
15.30 h SV Viktoria Herxheim 2 – TSV Fortuna 2
Damen
Sonntag, 7. April in Billigheim
13.00 h TSV Fortuna – SV Obersülzen 2
Junioren
Samstag, 6. April
G-Junioren in Billigheim
13.00 h TSV – VFR Sondernheim
E-Junioren in Billigheim
11.00 h TSV – SV Viktoria Herxheim
C-Junioren in Rheinzabern
15.00 h SG RheinzabernJockgrim – TSV
B1-Junioren in Billigheim
16.30 h TSV 1 – DJK Phönix Schifferstadt
Sonntag, 7. April
D1-Junioren in Billigheim
11.00 TSV 1 – SG NeuburgBerg
Dienstag, 9. April
B2-Junioren in Billigheim
19.30 h TSV 2 – SG SchaidtBüchelberg

 › Reit- und Fahrverein Billigheim e.V.
Einladung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung am 
28.03.2024 um 19:00 Uhr im Reiterstübchen
Tagesordnung
TOP 1 Begrüßung durch die Vorsitzende
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Bericht der Vorstandschaft mit Ausblick auf Aktivitäten 

in 2024
TOP 4 Kassenprüfungsbericht
TOP 5 Entlastung des Vorstands
TOP 6 Neuwahlen der Vorstandschaft
TOP 6.1 Neuwahl Vorsitzende*r
TOP 6.2 Neuwahl stellvertr. Vorsitzende*r
TOP 6.3 Neuwahl Schriftführer*in
TOP 6.4 Neuwahl Kassenwart*in
TOP 6.5 Neuwahl Sportwart*in
TOP 6.6 Neuwahl Kantinen- und Veranstaltungswart*in
TOP 6.7 Neuwahl Hallen- und Anlagenwart*in
TOP 6.8 Bestätigung Jugendwart*in
TOP 7 Neuwahl Kassenprüfer*in
TOP 8 Anpassung der Mitgliedsbeiträge
TOP 9 Anpassung der Arbeitsstundenberechnung
TOP 10 Anpassung der Anlagennutzung
TOP 11 Anträge / Verschiedenes (lt. Satzung müssen Anträge 

bis 1 Woche vorher (21.03.2024) schriftlich beim Vor-
stand eingereicht sein.)

Einladung zur ordentlichen Jugendversammlung am 
28.03.2024 um 17:30 Uhr im Reiterstübchen
Tagesordnung
TOP 1 Neuwahl Jugendwart*in
TOP 2 Planung
TOP 3 Aktivitäten
TOP 4 Anträge / Verschiedenes (lt. Satzung müssen Anträge 

bis 1 Woche vorher (21.03.2024) schriftlich beim Vor-
stand eingereicht sein.)

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme und ein geselliges Bei-
sammensein im Anschluss.

 › GV 1861 Mühlhofen e.V.
Weine für das Mühlhofener Weinfest vom 26.-29.07.2024
Der Gesangverein Mühlhofen sucht in diesem Jahr wieder Weine 
und Traubensaft für den Ausschank am Mühlhofener Weinfest.
Wir suchen:
- Riesling trocken - je 1l-Flasche (Schorlewein)
- Portugieser Weißherbst – je 1l-Flasche (Schorlewein)
- Müller-Thurgau halbtrocken - je1l-Flasche (Schorlewein)
- Morio-Muskat lieblich/halbtrocken/trocken - je 1l-Flasche 

(Schorlewein)
- Grauer Burgunder trocken - je 0,75l-Flasche
- Cabernet Sauvignon/Dornfelder - je 0,75l-Flasche
- Traubensaft weiß –je 1l-Flasche
Interessierte Mühlhofener Winzer und Weingüter können gerne 
Probeflaschen pro Sorte unter Angabe des Endpreises (inkl. MwSt. 
und eventuellem Skonto) an folgenden Terminen abgeben:
Montag, 08.04.2024, 18.30 – 20.00 Uhr
Montag, 15.04.2024, 18.30 – 20.00 Uhr
bei Claudia Schmitt (Vorsitzende GV Mühlhofen), Weinbergstr. 8; 
76831 Mühlhofen, Tel. 06349-1861

 › TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim
VR Bank SWW – Glücksbringer
Holt euch die kostenlosen Glücksbringer bei der VR-Bank SWW 
und löst diese bei unseren Projekten des TSV Fortuna und des 
Jugendförderverein ein!
Tanzkreis
Der Tanzkreis ist immer dienstags ab 19.00 h im TSV Clubhaus 
Billigheim.
Jeder ist gerne willkommen, kostet Nix, einfach dabei zu sein.
Info über Tel. 0151 40423042

Sportabzeichen
Ab Donnerstag, 4. April 24 beginnt um 18.00 h wieder das Trai-
ning für das Sportabzeichen am Außengelände der Sporthalle 
Klingbachschule.
Infos bei Manuela Heil Tel. 0157 56134112.
Gymnastik
Übungsleiter gesucht!
Wir brauchen dringend Verstärkung!
Unsere Abteilung Fitness- und Funktionsgymnastik wächst weiter 
und wir brauchen mehr Unterstützung. Engagierte Übungsleiter 
für alle Bereiche, von den Kinder- bis zu den Erwachsenenkurse 
gesucht. Egal ob Anfänger oder Profi. Mit oder ohne Lizenz.
Wir unterstützen und finanzieren auch Fortbildungskurse und die 
Ausbildung zum Übungsleiter. Eigene Ideen und Wünsche kön-
nen gerne berücksichtigt werden.
Für eine unverbindliche Kontaktaufnahme können sie sich gerne 
per Mail melden: Info@tsv-fortuna.de

Karfreitag Fischessen Ingenheim
Traditionell findet am Karfreitag, 29. März im Clubheim Ingen-
heim wieder unser Fischessen statt.
Plätze im Clubheim gibt es nur mit vorheriger Reservierung.
To Go-Abholung mit festen Abholzeiten. (11.00h-13.30h)
Reservierungen und Bestellungen bis zum 24.03. unter:
Mail: info@tsv-fortuna.de
WhatsApp: 0176-62853454
Wir freuen uns auf Euer kommen und auf einen schönen Tag.
Forza Fortuna

Präsentation neue Vereinshymne mit Frank Petersen!
Schlagersänger Frank Petersen hat für unsere Fortuna eine 
neue Vereinshymne komponiert. Diese Hymne möchten wir nun 
gemeinsam feiern und auch offiziell vorstellen.
„Heja, heja, TSV!“
Aus diesem Grunde veranstalten wir am:
Samstag, 06. April ab 19.30 h ein „Wohnzimmerkonzert“ im 
Clubhaus Billigheim.
Neben unserer neuen Hymne wird Frank natürlich auch einige 
seiner vielen Hits präsentieren.
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 › Bekanntmachung der Wahlleiterin/  
des Wahlleiters über die Einreichung  
von Wahlvorschlägen für die Wahl  
des Gemeinderats sowie für die Wahl  
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 15.02.2024 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunal-
wahlen wird Folgendes bekannt gegeben:
I.
Bei der am 09. Juni 2024 stattfindenden Wahl des Gemeinderats 
in Birkweiler sind 12 Ratsmitglieder zu wählen.
II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 24 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 25 
zum Gemeinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
(Unterstützungsunterschriften). Die Wahlberechtigung muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein.
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.
III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. 
Unterstützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag 
oder auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unter-
stützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.
IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anlagen ver-
sehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig eingereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sowie für die 
Wahl der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher 
sind bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter

Herrn
Bernd Flaxmeyer

in 76831 Birkweiler, Herrenbergerstraße 10
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land, 
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt 

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Orts-
bürgermeisters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/des Ortsbürgermeisters

Herrn
Bernd Flaxmeyer

in 76831 Birkweiler, Herrenbergerstraße 10
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land, 
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt 

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr,
ab.
V.
Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl eine 
Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 7 begründen würde, ist ver-
pflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklärung abzuge-
ben, ob sie oder er im Falle des Wahlerfolgs aus dem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat verzichtet 8. Die 
schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen 
(§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KWG). Sie oder die Verweigerung der Abgabe 
einer solchen Absichtserklärung wird mit den zugelassenen Wahlvor-
schlägen öffentlich bekannt gemacht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG).

Birkweiler, den 21.03.2024
Bernd Flaxmeyer
Ortsbürgermeister und Wahlleiter

 › Bolzplatzverein Mühlhofen 2001 e.V.  
Abt. Boule

Veranstaltungstermine 2024 der Boule Freunde Mühlhofen
06.04.24 und 04.05.24 jeweils ab 10 Uhr
Ligaspieltag unserer 2. Mannschaft in Mühlhofen
Am 22.06.24 ab 10 Uhr Heimspieltag Bezierksliga 1. Mannschaft
23.06.24 unsere Bouledorfmeisterschaft für Vereine, Gruppen 
usw. der Ortsgemeinde für Teams, die nicht in Besitz einer Liga-
lizenz sind oder waren.
Mannschaftsmeldungen für die Dorfmeisterschaft über Whats-
App
015209877860 oder 015901892796
21.09.24 ab 11 Uhr 3. Frauenturnier in Mühlhofen lizenzfrei.

Birkweiler
Ortsbürgermeister: Bernd Flaxmeyer, 
Tel.: 06345/2637,  Sprechzeiten nach Vereinbarung
www.birkweiler.de

Amtlicher Teil

 › Wichtige Informationen  
zur Kommunalwahl 2024

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
bei den am 09. Juni 2024 stattfindenden Kommunalwahlen 
sind die Wählerinnen und Wähler aufgerufen, auch den Ortsge-
meinderat neu zu wählen. In Birkweiler soll der Gemeinderat (12 
Ratsmitglieder) neu nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
gewählt werden.
Die kommunalpolitisch Verantwortlichen begrüßen einhellig, 
wenn wir in Birkweiler nach fünfzig Jahren eine Mehrheitswahl 
wieder durchführen.
Bei der Mehrheitswahl steht den Wählerinnen und Wählern 
frei, welche wählbaren Personen sie in den Gemeinderat wäh-
len möchten. Sie schreiben die Namen von höchstens 12 Perso-
nen auf den amtlichen Stimmzettel. Bei Briefwahl wird dieser 
Stimmzettel den Unterlagen beigefügt, für die Urnenwahl 
wird er mindestens drei Tage vor der Wahl an die wahlbe-
rechtigten Personen verteilt.
Im Falle der Mehrheitswahl soll den Wählerinnen und Wählern 
rechtzeitig eine gemeinsame Liste mit den Namen der Personen 
unterbreitet werden, die an einer Kandidatur für den Gemeinde-
rat interessiert sind. Bei dieser nichtamtlichen Namensliste han-
delt es sich lediglich um eine völlig unverbindliche Empfehlung, 
nicht jedoch um einen formellen Wahlvorschlag im Sinne des 
Kommunalwahlgesetzes. Natürlich sind aber auch alle anderen 
wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, die nicht auf dieser 
„Hilfsliste“ stehen, wählbar.
Sofern Sie im Gemeinderat mitarbeiten möchten und für eine 
Kandidatur bereitstehen, können Sie sich vertrauensvoll an jedes 
Ratsmitglied oder direkt an mich (Tel. 06345/2637) wenden. Wenn 
Sie allgemeine Informationen über die Tätigkeit im Gemeinderat 
oder zum Beispiel über die zeitliche Beanspruchung für dieses 
Ehrenamt wünschen, stehe ich Ihnen für umfassende Auskünfte 
gern zur Verfügung. Selbstverständlich werden alle Interessenten 
in die oben genannte Namensliste alphabetisch aufgenommen.
Es wäre sehr erfreulich, wenn den Wählerinnen und Wählern 
eine größere Zahl von Kandidatinnen und Kandidaten für den 
Gemeinderat vorgeschlagen werden könnte.
Die Meldefrist für eine Interessensbekundung endet am 22. April 
2024, damit auch die Briefwähler auf diese Namensliste zurück-
greifen können.
Für Fragen stehen Ihnen die Ratsmitglieder und der Ortsbürger-
meister gern zur Verfügung.

Bernd Flaxmeyer
Ortsbürgermeister
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D-Junioren
Sa. 06.04.2024 11:00 Uhr
Jockgrim : JFV
B-Junioren
Sa. 06.04.2024 16:30 Uhr
JFV : Germersheim

Böchingen
Ortsbürgermeister: Jan Philip Poppelbaum
Seniorenbeauftragter Karl Heinz Rößler, 
Tel.: 510730 bzw. 0160 8060246, www.boechingen.de

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung der Wahlleiterin/  
des Wahlleiters über die Einreichung  
von Wahlvorschlägen für die Wahl  
des Gemeinderats sowie für die Wahl  
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 15.02.2024 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunal-
wahlen wird Folgendes bekannt gegeben:
I.
Bei der am 09. Juni 2024 stattfindenden Wahl des Gemeinderats 
in Böchingen sind 12 Ratsmitglieder zu wählen.
II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 24 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 25 
zum Gemeinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
(Unterstützungsunterschriften). Die Wahlberechtigung muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein.
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.
III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. 
Unterstützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag 
oder auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unter-
stützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.
IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sowie für die 
Wahl der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher 
2 sind bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter 1

Herrn
Jan Philip Poppelbaum

in 76833 Böchingen Gartenstraße 5
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land, 
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt 

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Orts-
bürgermeisters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/des Ortsbürgermeisters

Herrn
Jan Philip Poppelbaum

in 76833 Böchingen, Gartenstraße 5
oder

 › Bekanntmachung der Offenlegung  
des Entwurfs der Haushaltssatzung  
mit Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre 2024/2025  
der Ortsgemeinde Birkweiler

Gemäß § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) ist der Entwurf der 
Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen 
vor Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner 
verfügbar zu halten. Die Möglichkeit zur Einsichtnahme besteht 
ab dem Tag dieser Bekanntmachung bis zur Beschlussfassung 
durch den Gemeinderat am 18.04.2024.
Ab dem Tag dieser Bekanntmachung können innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, des 
Haushaltsplans oder seiner Anlagen durch die Einwohner einge-
reicht werden. 
Diese sind schriftlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Landau-Land, An 44 Nr. 31, 76829 Landau oder elektronisch an 
info@landau-land.de einzureichen. Der Gemeinderat wird recht-
zeitig vor seinem Beschluss über die Haushaltssatzung über die 
innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher 
Sitzung beraten und entscheiden.
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und 
seinen Anlagen ist auf der Homepage www.landau-land.de der 
Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land unter der Rubrik 
„Politik und Verwaltung / Finanzen / Offenlage Haushaltspläne“ 
eingestellt. Es besteht auch die Möglichkeit, nach vorheriger tele-
fonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 06341/143-
121 die Einsichtnahme bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Landau-Land, An 44 Nr. 31, Zimmer 1.05 wahrzunehmen.

Landau in der Pfalz, 22.03.2024
Verbandsgemeinde Landau-Land
Torsten Blank, Bürgermeister

Nichtamtlicher Teil

 › Gemeindebücherei Siebeldingen
In den Osterferien hat die Gemeindebücherei Siebeldingen 
geschlossen. Ab Donnerstag, den 04.04.2024 sind wir zu den übli-
chen Öffnungszeiten für euch da. Am Samstag, den 06.04.2024 
findet keine Vorlesestunde statt.

Die Gemeindebücherei Siebeldingen hat wie folgt geöffnet:
Montags in der großen Pause für unsere Schulkinder.
Donnerstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr und jeden ersten Sams-
tag im Monat von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr für große und kleine 
Leseratten.
Samstags findet von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr eine Vorlesestunde 
statt.
Wir freuen uns auf dich in unseren Räumen im Rathaus Siebeldin-
gen, Eingang Weinstraße, 1. Obergeschoss.

 › JFV Südwest Löwen
G-Junioren
Sa. 06.04.2024 11:00 Uhr
Annweiler : JFV
Sa. 06.04.2024 14:30 Uhr
Schweighofen : JFV II
F-Junioren
Mi. 04.04.2024 17:30 Uhr
Queichhambach/Wernersberg : JFV
Do. 05.04.2024 17:00 Uhr
Queichhambach/Wernersberg II : JFV II
E-Junioren
So. 07.04.2024 11:30 Uhr
JFV : Hochstadt
Di. 09.04.2024 17:30 Uhr
JFV II : Hauenstein II
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Eschbach
Ortsbürgermeister: Frank Laux, Tel.: 0152 34230074, 
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung
Sprechzeiten Seniorenbeauftragter Günter Haas: 
nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 06345 5178
www.eschbach-pfalz.de

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung der Wahlleiterin/  
des Wahlleiters über die Einreichung  
von Wahlvorschlägen für die Wahl  
des Gemeinderats sowie für die Wahl  
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 15.02.2024 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunal-
wahlen wird Folgendes bekannt gegeben:
I.
Bei der am 09. Juni 2024 stattfindenden Wahl des Gemeinderats 
in Eschbach sind 12 Ratsmitglieder zu wählen.
II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 24 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 25 
zum Gemeinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
(Unterstützungsunterschriften). Die Wahlberechtigung muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein.
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.
III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. 
Unterstützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag 
oder auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unter-
stützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.
IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sowie für die 
Wahl der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher 
2 sind bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter 1

Herrn
Frank Laux

in 76831 Eschbach, Burgstraße 3
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land, 
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt 

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Orts-
bürgermeisters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/des Ortsbürgermeisters

Herrn
Frank Laux

in 76831 Eschbach, Burgstraße 3
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land, 
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt 

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr,
ab.

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land, 
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt 

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr,
ab.
V.
Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl 
eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 7 begründen würde, 
ist verpflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklä-
rung abzugeben, ob sie oder er im Falle des Wahlerfolgs aus dem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat 
verzichtet 8. Die schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahl-
vorschlag einzureichen (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KWG). Sie oder 
die Verweigerung der Abgabe einer solchen Absichtserklärung 
wird mit den zugelassenen Wahlvorschlägen öffentlich bekannt 
gemacht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG).

Böchingen, den 21.03.2024
Jan Philip Poppelbaum
Ortsbürgermeister und Wahlleiter

 › Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung  
des Ortsgemeinderates Böchingen

Am Dienstag, 02.04.2024 um 19:30 Uhr, findet eine öffentli-
che/nichtöffentliche Sitzung statt.
Gremium: Ortsgemeinderat Böchingen
Ort: 76833 Böchingen, Burrweilerer Straße 1
Raum: Rathaus (Sitzungssaal)

Tagesordnung
öffentlich:
01. 2. Änderung der Satzung für die Benutzung des Festsaales Böchingen;

hier: Anpassung der Gebühren sowie weiterer Vorschriften
02. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege
03. Vollzug der Gemeindeordnung und des Landesstraßengesetzes;

hier: Straßenbenennung und Widmung der Straßen im 
Bebauungsplangebiet „Ehemalige Sektkellerei“

04. Eilentscheidung für Auftragsvergabe Friedhof
05. Sanierung Treppenaufgang Frankweiler Straße 7
06. Mitteilungen und Anfragen
nichtöffentlich:
01. Mitteilungen und Anfragen

Böchingen, 21.03.2024
Jan Philip Poppelbaum
Ortsbürgermeister

Nichtamtlicher Teil

 › Seniorenhilfe für Handy und Internet
Bei Fragen rund ums Handy und Internet hilft Ihnen der ehren-
amtliche Digital-Botschafter Günter Schweppenheiser gerne weiter.
Telefonische Terminvereinbarung: 06341-620315

Sie erreichen die
Verbandsgemeindeverwaltung

Landau-Land unter
&  06341 143-0
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(Unterstützungsunterschriften). Die Wahlberechtigung muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein.
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.
III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. 
Unterstützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag 
oder auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unter-
stützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.
IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sowie für die 
Wahl der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher 
2 sind bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter 1

Herrn
Bernd Nerding

in 76833 Frankweiler, Bergbornstraße 2
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land, 
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt 

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Orts-
bürgermeisters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/des Ortsbürgermeisters

Herrn
Bernd Nerding

in 76833 Frankweiler, Bergbornstraße 2
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land, 
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt 

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr,
ab.
V.
Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl 
eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 7 begründen würde, 
ist verpflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklä-
rung abzugeben, ob sie oder er im Falle des Wahlerfolgs aus dem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat 
verzichtet 8. Die schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahl-
vorschlag einzureichen (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KWG). Sie oder 
die Verweigerung der Abgabe einer solchen Absichtserklärung 
wird mit den zugelassenen Wahlvorschlägen öffentlich bekannt 
gemacht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG).

Frankweiler, den 21.03.2024
Bernd Nerding
Ortsbürgermeister und Wahlleiter

Nichtamtlicher Teil

 › Gemeindebücherei Siebeldingen
In den Osterferien hat die Gemeindebücherei Siebeldingen 
geschlossen. Ab Donnerstag, den 04.04.2024 sind wir zu den übli-
chen Öffnungszeiten für euch da. Am Samstag, den 06.04.2024 
findet keine Vorlesestunde statt.
Die Gemeindebücherei Siebeldingen hat wie folgt geöffnet:
Montags in der großen Pause für unsere Schulkinder.
Donnerstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr und jeden ersten Sams-
tag im Monat von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr für große und kleine 
Leseratten.
Samstags findet von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr eine Vorlesestunde statt.
Wir freuen uns auf dich in unseren Räumen im Rathaus Siebeldingen, 
Eingang Weinstraße, 1. Obergeschoss.

V.
Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl 
eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat begründen würde, ist 
verpflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklärung 
abzugeben, ob sie oder er im Falle des Wahlerfolgs aus dem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat 
verzichtet 8. Die schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahl-
vorschlag einzureichen (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KWG). Sie oder 
die Verweigerung der Abgabe einer solchen Absichtserklärung 
wird mit den zugelassenen Wahlvorschlägen öffentlich bekannt 
gemacht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG).

Eschbach, den 21.03.2024
Frank Laux
Ortsbürgermeister und Wahlleiter

 › Öffentliche Sitzung  
des Ortsgemeinderates Eschbach

Am Dienstag, 02.04.2024 um 19:00 Uhr, findet eine öffentliche 
Sitzung statt.
Gremium: Ortsgemeinderat Eschbach
Ort: 76831 Eschbach, Weinstraße 75
Raum: Rathaus (Sitzungssaal)

Tagesordnung
01. Umnutzung des ehemaligen Feuerwehrhauses am Rathaus;

hier: Vergabe des Planungsauftrages und Finanzierung der 
Maßnahme

Eschbach, 21.03.2024
Frank Laux
Ortsbürgermeister

Nichtamtlicher Teil

 › ASV 1948 Eschbach e.V.
Spielbetrieb
Herren, Kreispokal, Kreis Südpfalz Sonntag, 31.03.2024, 
15.30 Uhr in Klingenmünster: SG Klingenmünster/Göcklingen/
Eschbach gegen FV Neuburg.

Frankweiler
Ortsbürgermeister: Bernd Nerding
Tel.: 06345/84 86, Sprechzeit nach Vereinbarung
www.frankweiler.de

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung der Wahlleiterin/  
des Wahlleiters über die Einreichung  
von Wahlvorschlägen für die Wahl  
des Gemeinderats sowie für die Wahl  
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 15.02.2024 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunal-
wahlen wird Folgendes bekannt gegeben:
I.
Bei der am 09. Juni 2024 stattfindenden Wahl des Gemeinderats 
in Frankweiler sind 12 Ratsmitglieder zu wählen.
II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 24 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 25 
zum Gemeinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
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Göcklingen
Ortsbürgermeisterin: Manuela Laub
Tel.: 06349/6234,  Sprechzeit nach Vereinbarung
www.goecklingen.de

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung der Wahlleiterin/  
des Wahlleiters über die Einreichung  
von Wahlvorschlägen für die Wahl  
des Gemeinderats sowie für die Wahl  
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 15.02.2024 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunal-
wahlen wird Folgendes bekannt gegeben:
I.
Bei der am 09. Juni 2024 stattfindenden Wahl des Gemeinderats 
in Göcklingen sind 12 Ratsmitglieder zu wählen.
II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 24 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 25 
zum Gemeinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
(Unterstützungsunterschriften). Die Wahlberechtigung muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein.
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.
III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. 
Unterstützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag 
oder auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unter-
stützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.
IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sowie für die 
Wahl der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher 
2 sind bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter 1

Frau
Manuela Laub

in 76831 Göcklingen, Hauptstraße 97
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt  

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Orts-
bürgermeisters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/des Ortsbürgermeisters

Herrn
Martin Schäfer

in 76831 Göcklingen, Kolpingstraße 2
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt 

 in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr,
ab.

 › LandFrauen Frankweiler
Kurs „Senfverkostung mit fruchtigem Geschmack“
Termin: Freitag, 12.04.2024, Beginn:19 Uhr
Gemeindehaus Frankweiler
Unkostenbeitrag: 8,00 €
Anmeldung bitte bis 05.04.2024
Frau Oswald stellt uns wieder verschiedene Sorten Ihres Senfs 
vor.
Wir sind sehr gespannt darauf und freuen uns auf einen fröhlichen 
Abend.

Brotbackkurs
Termin: Dienstag, 23.04.2024, Beginn: 18 Uhr
Brotwerkstatt Siebeldingen, Kügler-Mühle
Unkostenbeitrag: 30,00 €
Anmeldung bitte bis 16.04.2024
Der Kurs dauert ca. 3 Stunden. Es gibt Tee, Kekse und einen 
Begrüßungssecco. 
Wir backen Südtiroler Vinschgauer und Mühlenbrot, dass ihr 
dann selbstverständlich mit nach Hause nehmt.
Zu beiden Kursen bitten wir um Anmeldung bei Melitta Weidler,
Tel. 06345-918887. 
Wir freuen uns auf Euch und wünschen Euch mit Euren Familien 
ein frohes Osterfest!

 › Krankenpflegeverein/Nachbarschaftshilfe 
Frankweiler

Frühlingsessen
Liebe Seniorinnen und Senioren,
der Krankenpflegeverein/Nachbarschaftshilfe möchte mit Ihnen 
zusammen den Frühling begrüßen, deshalb laden wir Sie am 
Mittwoch, den 10. April 2024 um 11:00 Uhr zu einem Mittag-
essen in die Dagoberthalle ein.
Für Nichtmitglieder bitten wir um einen Unkostenbeitrag von 
4,50 Euro.
Bitte melden Sie sich an:
bei Heide Friedel, Tel: 5214 oder Wilma Hagelstein, Tel: 8630
Gerne holen wir Sie zu Hause ab und bringen Sie auch wieder 
zurück.

 › TuS Frankweiler / TSV Siebeldingen
A-Klasse
Mi. 03.04.2024 19:00 Uhr
TuS/TSV I : Rheinzabern
So. 07.04.2024 15:00 Uhr
TuS/TSV : Neuburg

JFV Südwest Löwen
G-Junioren
Sa. 06.04.2024 11:00 Uhr
Annweiler : JFV
Sa. 06.04.2024 14:30 Uhr
Schweighofen : JFV II
F-Junioren
Mi. 04.04.2024 17:30 Uhr
Queichhambach/Wernersberg : JFV
Do. 05.04.2024 17:00 Uhr
Queichhambach/Wernersberg II : JFV II
E-Junioren
So. 07.04.2024 11:30 Uhr
JFV : Hochstadt
Di. 09.04.2024 17:30 Uhr
JFV II : Hauenstein II
D-Junioren
Sa. 06.04.2024 11:00 Uhr
Jockgrim : JFV
B-Junioren
Sa. 06.04.2024 16:30 Uhr
JFV : Germersheim
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III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. 
Unterstützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag 
oder auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unter-
stützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.
IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sowie für die 
Wahl der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher 
2 sind bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter

Herr
Uwe Huth

in 76831 Heuchelheim-Klingen, Am Berg 5
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt  

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Orts-
bürgermeisters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/des Ortsbürgermeisters

Herrn
Philipp Hof

in 76831 Heuchelheim-Klingen, Bahnhofstraße 97
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt  

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr,
ab.
V.
Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl 
eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 7 begründen würde, 
ist verpflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklä-
rung abzugeben, ob sie oder er im Falle des Wahlerfolgs aus dem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat 
verzichtet 8. Die schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahl-
vorschlag einzureichen (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KWG). Sie oder 
die Verweigerung der Abgabe einer solchen Absichtserklärung 
wird mit den zugelassenen Wahlvorschlägen öffentlich bekannt 
gemacht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG).

Heuchelheim-Klingen, den 21.03.2024
Uwe Huth
Ortsbürgermeister und Wahlleiter Gemeinderatswahl
Philipp Hof
Erster Beigeordneter und Wahlleiter Ortsbürgermeisterwahl

Nichtamtlicher Teil

 › Aktuelles aus der Eulenbücherei
Allen Lesern wünschen wir ein gesegnetes Osterfest!
Vom 28. März 2024 bis einschließlich Ostermontag (1. April) 
bleibt die Eulenbücherei geschlossen!
Am 4. April 2024 sind wir wieder für euch da!

 › LandFrauen Klingen
Einladung zu einem indischen Kochkurs am 12. April 2024, 18 
Uhr im DGH Klingen.
Kawaljeet wird uns in die Bedeutung indischer Gewürze und die 
Verwendung solcher in der indischen Küche mit hineinnehmen - 
eine einzigartige Gelegenheit, die faszinierende indische Küche 
kennenzulernen und zu probieren.
Unkostenbeitrag für Mitglieder 15 €, Nichtmitglieder 20 €
Verbindliche Anmeldung bitte bis 8. April 2024 in der whatsapp 
Gruppe oder bei Silke unter 929819.
Gäste sind wie immer herzlich willkommen.

V.
Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl eine 
Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 7 begründen würde, ist ver-
pflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklärung abzuge-
ben, ob sie oder er im Falle des Wahlerfolgs aus dem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat verzichtet 8. Die 
schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen 
(§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KWG). Sie oder die Verweigerung der Abgabe 
einer solchen Absichtserklärung wird mit den zugelassenen Wahlvor-
schlägen öffentlich bekannt gemacht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG).

Göcklingen, den 21.03.2024
Manuela Laub
Ortsbürgermeisterin und Wahlleiterin Gemeinderatswahl
Martin Schäfer
Erster Beigeordneter und Wahlleiter Ortsbürgermeisterwahl

Nichtamtlicher Teil

 › Seniorenhilfe für Handy und Internet
Bei Fragen rund ums Handy und Internet hilft Ihnen der ehren-
amtliche Digital-Botschafter Norbert van Eickels gerne weiter.
Telefonische Terminvereinbarung: 06349-927805

 › Aktuelles aus der Eulenbücherei
Allen Lesern wünschen wir ein gesegnetes Osterfest!
Vom 28. März 2024 bis einschließlich Ostermontag (1. April) 
bleibt die Eulenbücherei geschlossen! Am 4. April 2024 sind wir 
wieder für euch da!

 › SV Rot-Weiß Göcklingen e.V.
Spielbetrieb:
Kreispokalspiel:
Sonntag, 31.03.24 15:30 Uhr in Klingenmünster
SG Klingenmünster-Göcklingen-Eschbach – FV Neuburg

Heuchelheim-Klingen
Ortsbürgermeister: Uwe Huth
Tel.: 06349/7749,  Sprechstunde nach Vereinbarung, 
www.heuchelheim-klingen.de

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung der Wahlleiterin/  
des Wahlleiters über die Einreichung  
von Wahlvorschlägen für die Wahl  
des Gemeinderats sowie für die Wahl  
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 15.02.2024 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunal-
wahlen wird Folgendes bekannt gegeben:
I.
Bei der am 09. Juni 2024 stattfindenden Wahl des Gemeinderats 
in Heuchelheim-Klingen sind 12 Ratsmitglieder zu wählen.
II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 24 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 25 
zum Gemeinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
(Unterstützungsunterschriften). Die Wahlberechtigung muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein.
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.
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Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unter-
stützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.
IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sowie für die 
Wahl der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher 
2 sind bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter

Herr
Peter Jean

in 76831 Ilbesheim, Wildgasse 1
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt 

 in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Orts-
bürgermeisters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/des Ortsbürgermeisters

Herrn
Peter Jean

in 76831 Ilbesheim, Wildgasse 1
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt  

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr,
ab.
V.
Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl 
eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 7 begründen würde, 
ist verpflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklä-
rung abzugeben, ob sie oder er im Falle des Wahlerfolgs aus dem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat 
verzichtet 8. Die schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahl-
vorschlag einzureichen (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KWG). Sie oder 
die Verweigerung der Abgabe einer solchen Absichtserklärung 
wird mit den zugelassenen Wahlvorschlägen öffentlich bekannt 
gemacht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG).

Ilbesheim, den 21.03.2024
Peter Jean
Ortsbürgermeister und Wahlleiter

 › Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung  
des Ortsgemeinderates Ilbesheim

Am Dienstag, 02.04.2024 um 19:30 Uhr, findet eine öffentli-
che/nichtöffentliche Sitzung statt.
Gremium: Ortsgemeinderat Ilbesheim
Ort: 76831 Ilbesheim, Leinsweilerstraße 1
Raum: Rathaus (Sitzungssaal)
Tagesordnung
öffentlich:
1. Einwohnerfragestunde
2. Situationsbericht Jugendtreff
3. 2. Änderung der Benutzungsordnung für das Dorfgemein-

schaftshaus, An den Hofwiesen 3 und den Dorfmittelpunkt, 
Kalmitgasse 3, der Ortsgemeinde Ilbesheim
hier: Anpassung der Gebühren sowie weiterer Vorschriften

4. Einführung einer Kindergarten - App
5. Vollzug des § 94 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GemO); 

Entscheidung über die Annahme von Spenden, Sponsoring-
leistungen, Schenkungen u. ähnl. Zuwendungen

6. Mitteilungen und Anfragen
nichtöffentlich:
1. Mitteilungen und Anfragen

Ilbesheim, 21.03.2024
Peter Jean
Ortsbürgermeister

Zum Vormerken:
Am 26. April 2024 findet die nächste außerordentliche Mitglie-
derversammlung statt.

 › Dorfläwe e.V. und Landfrauen Heuchelheim
Bärlauch-Fahrradtour,
Von Ende Februar bis Anfang Mai sprießt bei uns in feuchten 
Wäldern der Bärlauch, aus dessen Blättern sich leckere Gerichte 
zubereiten lassen. Am bekanntesten ist wahrscheinlich Bärlauch-
butter, aber es gibt auch andere gute Rezepte. Um den Bärlauch 
kennenzulernen, wird der Verein Dorfläwe zusammen mit den 
Landfrauen Heuchelheim eine Fahrradtour in einen Bärlauchwald 
unternehmen. Wir fahren von Heuchelheim in Richtung Steinwei-
ler und sammeln dort an geeigneten Stellen die Bärlauchblätter. 
Da man regelmäßig Warnungen über die mögliche Verwechslung 
mit dem giftigen Maiglöckchen hören und lesen kann, werden 
wir auch Maiglöckchen ansehen und die Unterschiede kennenler-
nen. Nach dem Sammeln werden wir nach Möglichkeit kurz ein-
kehren, um etwas zu trinken. Anschließend geht es zurück nach 
Heuchelheim, wo wir mit den Landfrauen im alten Schulhaus 
einen Teil unserer Ernte gleich zu einer schmackhaften Mahlzeit 
(z. B. Spaghetti mit Bärlauchpesto) verarbeiten und essen werden.
Abfahrt: Sonntag, 7. April 2024, 13:30 Uhr
Startpunkt: Parkplatz am Schulhaus
Streckenlänge: ca. 20 km, eben und fast ausschließlich auf befes-
tigten Wegen
Geplante Rückkehr: spätestens 18:00 Uhr, im Anschluss Kochkurs 
bei den LandFrauen Unkostenbeitrag für Kochkurs: 5 €
Anmeldung bis 31.03.24 bei Anja Groß unter 06349/939123.

Ilbesheim
Ortsbürgermeister: Peter Jean
Tel.: 06341/31908,  Sprechzeit nach tel. Vereinbarung
www.ilbesheim.de

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung der Wahlleiterin/  
des Wahlleiters über die Einreichung  
von Wahlvorschlägen für die Wahl  
des Gemeinderats sowie für die Wahl  
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 15.02.2024 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunal-
wahlen wird Folgendes bekannt gegeben:
I.
Bei der am 09. Juni 2024 stattfindenden Wahl des Gemeinderats 
in Ilbesheim sind 16 Ratsmitglieder zu wählen.
II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 32 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 30 
zum Gemeinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
(Unterstützungsunterschriften). Die Wahlberechtigung muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein.
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschriften, 
soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 
3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils nur 
ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.
III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. 
Unterstützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag 
oder auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. 
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I.
Bei der am 09. Juni 2024 stattfindenden Wahl des Gemeinderats 
in Impflingen sind 12 Ratsmitglieder zu wählen.
II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 24 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 25 
zum Gemeinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
(Unterstützungsunterschriften). Die Wahlberechtigung muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein.
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.
III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. 
Unterstützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag 
oder auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unter-
stützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.
IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sowie für die 
Wahl der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher 
2 sind bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter

Herr
Holger Kurz

in 76831 Impflingen, Hauptstraße 26
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt  

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Orts-
bürgermeisters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/des Ortsbürgermeisters

Herrn
Horst Junker

in 76831 Impflingen, Am Apfelgarten 41
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt  

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr,
ab.
V.
Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl 
eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 7 begründen würde, 
ist verpflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklä-
rung abzugeben, ob sie oder er im Falle des Wahlerfolgs aus dem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat 
verzichtet 8. Die schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahl-
vorschlag einzureichen (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KWG). Sie oder 
die Verweigerung der Abgabe einer solchen Absichtserklärung 
wird mit den zugelassenen Wahlvorschlägen öffentlich bekannt 
gemacht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG).

Impflingen, den 21.03.2024
Holger Kurz
Ortsbürgermeister und Wahlleiter Gemeinderatswahl
Horst Junker
Erster Beigeordneter und Wahlleiter Ortsbürgermeisterwahl

Nichtamtlicher Teil

 › Basar „Rund ums Kind“ auf Alla-Hopp-
Anlage

Am 14. April 2024 von 12:00 - 16:00 Uhr findet auf der Alla-
Hopp-Anlage in Ilbesheim ein Basar „Rund ums Kind“ statt. Ver-
kauft werden Kleider, Spielzeug und vieles mehr rund ums Kind. 
Die Plätze für Verkäufer:innen sind mittlerweile bereits alle ver-
geben. Für das leibliche Wohl sorgt der Kindergarten Rappelkiste 
Ilbesheim mit einem leckeren Kuchenverkauf. Die Einnahmen aus 
der Platzvergabe und dem Kuchenverkauf kommen zu 100% den 
Kindern der KiTa Rappelkiste in Ilbesheim zugute. Bei anhalten-
dem Starkregen wird der Basar kurzfristig abgesagt, der Aus-
weichtermin ist eine Woche später am 21.04.24. Bei weiteren 
Fragen gerne melden unter Basar-Rappelkiste-Ilbesheim@web.de.
Wir freuen uns auf einen tollen und vollen Basar - es kann 
gespielt, getobt, gestöbert, geshoppt und geschmaust werden!

Impflingen
Ortsbürgermeister: Holger Kurz
Tel.: 0173/8215680, Sprechzeiten: nach Vereinbarung
www.impflingen.de

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung der Wahlleiterin/ 
des Wahlleiters über die Einreichung 
von Wahlvorschlägen für die Wahl des 
Gemeinderats sowie für die Wahl der 
Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 15.02.2024 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunal-
wahlen wird Folgendes bekannt gegeben:

www.landau-land.de
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Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.
III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. 
Unterstützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag 
oder auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unter-
stützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.
IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sowie für die 
Wahl der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher 
2 sind bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter

Herr
Dieter Ditsch

in 76833 Knöringen, Hauptstraße 28
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt  

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Orts-
bürgermeisters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/des Ortsbürgermeisters

Herrn
Dieter Ditsch

in 76833 Knöringen, Hauptstraße 28
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt  

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr,
ab.
V.
Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl 
eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 7 begründen würde, 
ist verpflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklä-
rung abzugeben, ob sie oder er im Falle des Wahlerfolgs aus dem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat 
verzichtet 8. Die schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahl-
vorschlag einzureichen (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KWG). Sie oder 
die Verweigerung der Abgabe einer solchen Absichtserklärung 
wird mit den zugelassenen Wahlvorschlägen öffentlich bekannt 
gemacht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG).

Knöringen, den 21.03.2024
Dieter Ditsch
Ortsbürgermeister und Wahlleiter

Nichtamtlicher Teil

 › Impflinger Carnevalverein e.V. 1995  
„Die Hanebber“

Herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung 2024
Datum : Donnerstag, den 11.04.2024
Uhrzeit: 19.00 Uhr
Ort: Hoppeditzel Impflingen

Tagesordnung
1. Begrüßung und Anwesenheit
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Bericht der Schriftführerin
4. Bericht des Rechners
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache zu den Berichten
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Beschluss: Neufassung der Satzung
9. Termine für 2025
10. Kampagne 2025
11. Verschiedenes
Die Neufassung der Satzung kann beim Vorsitzenden Steven 
Wüst eingesehen werden. (Handy Nr. 015253530799 oder 06341/ 
6731629 oder Maildiehanebber@gmx.de
Bei der Versammlung werden noch Exemplare ausgelegt.
Wir würden uns freuen, sehr viele Mitglieder begrüßen zu dürfen.

 › Bauern-und Winzerverband  
Ortsverein Impflingen

BWV-Pheromonanwendergemeinschaft Impflingen
Auch in diesem Jahr werden wieder Pheromon Ampullen in den 
Weinbergen ausgehängt. Dazu brauchen wir fleißige Helfer. Die 
Aushängung ist am Samstag, den 6.4. 2024 geplant.
Treffpunkt: 7:50 Uhr Sonnenberghof.
Anmeldungen bitte bis zm 5. April 2024
Anmeldung bei K.F. Junker Tel.06341-84144

Knöringen
Ortsbürgermeister: Dieter Ditsch
Tel.: 06341/62521, Sprechzeiten: nach Vereinbarung
www.knoeringen.de

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung der Wahlleiterin/  
des Wahlleiters über die Einreichung  
von Wahlvorschlägen für die Wahl  
des Gemeinderats sowie für die Wahl  
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 15.02.2024 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunal-
wahlen wird Folgendes bekannt gegeben:
I.
Bei der am 09. Juni 2024 stattfindenden Wahl des Gemeinderats 
in Knöringen sind 8 Ratsmitglieder zu wählen.
II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 16 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge bedürfen keine Unterstüt-
zungsunterschriften. Die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt 
der Unterzeichnung gegeben sein.

Unsere Homepage  
mit allen aktuellen Themen  

rund um die Verwaltung 
finden Sie unter: 

www.landau-land.de
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Für die Wahl des Gemeinderats kann dieselbe Bewerberin 
oder derselbe Bewerber bis zu dreimal aufgeführt werden. Die 
Wahlvorschläge müssen von mindestens 25 zum Gemeinderat 
wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein (Unterstützungs-
unterschriften). Die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der 
Unterzeichnung gegeben sein.
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.
III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. 
Unterstützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag 
oder auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unter-
stützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.
IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sowie für die 
Wahl der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher 
2 sind bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter

Herr
Thomas Stübinger

in 76829 Leinsweiler, An der Halde 8
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt  

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Orts-
bürgermeisters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/des Ortsbürgermeisters

Herrn
Thomas Stübinger

in 76829 Leinsweiler, An der Halde 8
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt  

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr,
ab.
V.
Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl 
eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 7 begründen würde, 
ist verpflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklä-
rung abzugeben, ob sie oder er im Falle des Wahlerfolgs aus dem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat 
verzichtet 8. Die schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahl-
vorschlag einzureichen (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KWG). Sie oder 
die Verweigerung der Abgabe einer solchen Absichtserklärung 
wird mit den zugelassenen Wahlvorschlägen öffentlich bekannt 
gemacht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG).

Leinsweiler, den 21.03.2024
Thomas Stübinger
Ortsbürgermeister und Wahlleiter

Nichtamtlicher Teil

 › Aufruf Leinsweiler Sommer 2024
Vom 19. - 22. Juli findet wieder der Leinsweiler Sommer statt. 
Wer sich an den Festlichkeiten beteiligen möchte oder sonstige 
Ideen zur Bereicherung des Festes hat, meldet sich bitte unter 
info@stuebinger.com innerhalb der nächsten Woche. Genauere 
Einzelheiten würden dann bei einem nächsten Treffen der Betei-
ligten besprochen werden. 
Über rege Teilnahme würden wir uns freuen.

Nichtamtlicher Teil

 › Ökumenischer Kinderbibelkreis
Liebe Kinder, liebe Eltern,
am Mittwoch, den 3. April findet von 16 Uhr bis 17 Uhr unser 
nächster Kinderbibelkreis im Gemeindehaus in Knöringen statt. 
Wir wollen zusammen singen, basteln und Geschichten hören. 
Alle Kinder ab 4 Jahre sind herzlich eingeladen! Esther und Chris-
tine freuen sich auf euch!

Leinsweiler
Ortsbürgermeister: Thomas Stübinger
Tel.: 0171/6807583,  Sprechzeit: nach Vereinbarung
www.leinsweiler.de

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung der Wahlleiterin/  
des Wahlleiters über die Einreichung  
von Wahlvorschlägen für die Wahl  
des Gemeinderats sowie für die Wahl  
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 15.02.2024 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunal-
wahlen wird Folgendes bekannt gegeben:
I.
Bei der am 09. Juni 2024 stattfindenden Wahl des Gemeinderats 
in Leinsweiler sind 12 Ratsmitglieder zu wählen.
II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 24 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. 
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bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt  

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr,
ab.
V.
Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl 
eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 7 begründen würde, 
ist verpflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklä-
rung abzugeben, ob sie oder er im Falle des Wahlerfolgs aus dem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat 
verzichtet 8. Die schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahl-
vorschlag einzureichen (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KWG). Sie oder 
die Verweigerung der Abgabe einer solchen Absichtserklärung 
wird mit den zugelassenen Wahlvorschlägen öffentlich bekannt 
gemacht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG).

Ranschbach, den 21.03.2024
Thorsten Doll
Ortsbürgermeister und Wahlleiter Gemeinderatswahl
Johannes Braun
Erster Beigeordneter und Wahlleiter Ortsbürgermeisterwahl

Nichtamtlicher Teil

 › Gemeindebücherei Siebeldingen
In den Osterferien hat die Gemeindebücherei Siebeldingen 
geschlossen. Ab Donnerstag, den 04.04.2024 sind wir zu den übli-
chen Öffnungszeiten für euch da. Am Samstag, den 06.04.2024 
findet keine Vorlesestunde statt.
Die Gemeindebücherei Siebeldingen hat wie folgt geöffnet:
Montags in der großen Pause für unsere Schulkinder.
Donnerstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr und jeden ersten Samstag 
im Monat von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr für große und kleine Leseratten.
Samstags findet von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr eine Vorlesestunde statt.
Wir freuen uns auf dich in unseren Räumen im Rathaus Siebeldingen, 
Eingang Weinstraße, 1. Obergeschoss.

Siebeldingen
Ortsbürgermeister: Peter Klein
Tel. 015738433708, Sprechzeiten immer nach 
telefonischer Vereinbarung, www.siebeldingen.de

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung der Wahlleiterin/  
des Wahlleiters über die Einreichung  
von Wahlvorschlägen für die Wahl  
des Gemeinderats sowie für die Wahl  
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 15.02.2024 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunal-
wahlen wird Folgendes bekannt gegeben:
I.
Bei der am 09. Juni 2024 stattfindenden Wahl des Gemeinderats 
in Siebeldingen sind 16 Ratsmitglieder zu wählen.
II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 32 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 30 
zum Gemeinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
(Unterstützungsunterschriften). Die Wahlberechtigung muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein.

Ranschbach
Ortsbürgermeister: Thorsten Doll
Tel.: 06345/93058,  
Sprechzeit nach Vereinbarung, www.ranschbach.de

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung der Wahlleiterin/  
des Wahlleiters über die Einreichung  
von Wahlvorschlägen für die Wahl  
des Gemeinderats sowie für die Wahl  
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters  
Ergänzend zur Bekanntmachung  
des Landrats vom 15.02.2024  
über die Einreichung von Wahlvorschlägen  
für die Kommunalwahlen  
wird Folgendes bekannt gegeben:

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 15.02.2024 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunal-
wahlen wird Folgendes bekannt gegeben:
I.
Bei der am 09. Juni 2024 stattfindenden Wahl des Gemeinderats 
in Ranschbach sind 12 Ratsmitglieder zu wählen.
II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 24 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 25 
zum Gemeinderat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein 
(Unterstützungsunterschriften). Die Wahlberechtigung muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein.
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.
III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. 
Unterstützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag 
oder auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unter-
stützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.
IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sowie für die 
Wahl der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher 
2 sind bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter

Herr
Thorsten Doll

in 76829 Ranschbach, Am Pfarrgarten 4
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt  

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Orts-
bürgermeisters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/des Ortsbürgermeisters
Herrn
Johannes Braun
in 76829 Ranschbach, Weinstraße 64
oder
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Die Voraussetzungen für eine Verbrennung von pflanzlichen 
Abfällen liegen nur dann vor, wenn diese nicht verwertet werden 
können. In der Regel sind pflanzliche Abfälle verwertbar. Gemäß 
§ 2 Abs. 1 der Landesverordnung über die Verbrennung pflanz-
licher Abfälle außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen dürfen 
Pflanzen und Pflanzenteile, die auf landwirtschaftlich oder gärt-
nerisch genutzten Grundstücken außerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortslage anfallen, an Ort und Stelle verbrennt 
werden, soweit sie dem Boden aus landbaulichen Gründen oder 
wegen ihrer Beschaffenheit nicht zugeführt werden können. Mit 
anderen Worten: wenn sie nicht kompostiert oder gemulcht wer-
den können. 
Dies kann bei Krankheitsbefall der Pflanzen, z. B. mit Feuerbrand 
usw. der Fall sein.
Der Landkreis Südliche Weinstraße nimmt Grünabfälle „aus priva-
ten Haushaltungen kostenlos an, sofern diese nicht wegen ihrer 
Größe, Menge oder Beschaffenheit über die Biotonne bzw. auf 
dem eigenen Grundstück verwertet werden können“ (§ 6 Abs. 
3 Gebührensatzung Abfallwirtschaft des Landkreises Südliche 
Weinstraße). Bei den Annahmestellen werden Äste bis zu einem 
Durchmesser von 12 cm gebührenfrei angenommen.
Annahmestellen für Grünabfälle sind z.B. die Abfallwirtschaftszen-
tren bei Edesheim und Billigheim-Ingenheim. Die Öffnungszeiten 
sind hier im Amtsblatt unter Amtlicher Teil Verbandsgemeinde 
veröffentlicht.
Diese nehmen auch dickere Äste oder Wurzelstöcke gegen eine 
Gebühr in Höhe von 25,00 €/t an.
Forstliche oder sonstige pflanzliche Abfälle (z. B. Rebabfälle) kön-
nen auch an den Abfallwirtschaftszentren angeliefert werden, 
dann allerdings gegen eine Gebühr in Höhe von 14,00 €/m³ (§ 6 
Abs. 3 Gebührensatzung Abfallwirtschaft des Landkreises Südli-
che Weinstraße).
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Verbandsgemeindever-
waltung Landau-Land, Tel.-Nr.: 06341/143-0 oder an den Eigen-
betrieb Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, 
Tel.-Nr.: 06341/940405.

Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land
Fachbereich IV -Bürgerdienste-

Nichtamtlicher Teil

 › Gemeindebücherei Siebeldingen
In den Osterferien hat die Gemeindebücherei Siebeldingen 
geschlossen. 
Ab Donnerstag, den 04.04.2024 sind wir zu den üblichen Öff-
nungszeiten für euch da. 
Am Samstag, den 06.04.2024 findet keine Vorlesestunde statt.

Die Gemeindebücherei Siebeldingen hat wie folgt geöffnet:
Montags in der großen Pause für unsere Schulkinder.
Donnerstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr und jeden ersten Sams-
tag im Monat von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr für große und kleine 
Leseratten.
Samstags findet von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr eine Vorlesestunde 
statt.
Wir freuen uns auf dich in unseren Räumen im Rathaus Siebeldingen, 
Eingang Weinstraße, 1. Obergeschoss.

 › PWV Siebeldingen-Birkweiler
Am Ostermontag, 1. April 2024 findet wieder eine Osterwande-
rung für Jung und Alt statt. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Parkplatz 
Eußerthal. 
Gemeinsam machen wir uns auf den knapp 4 km langen Weg zur 
Siebeldinger Hütte, der auch gut mit dem Kinderwagen bewältigt 
werden kann. 
An der Hütte ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt und die 
Kinder erwartet eine kleine Überraschung vom Osterhasen.
Um Anmeldung unter pwv_sibi@.t-online.de wird gebeten.

Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.
III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. 
Unterstützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag 
oder auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unter-
stützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.
IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sowie für die 
Wahl der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher 
2 sind bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter

Herr
Peter Klein

in 76833 Siebeldingen, Untere Wegscheid 8
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt  

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Orts-
bürgermeisters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/des Ortsbürgermeisters
Herrn
Peter Klein
in 76833 Siebeldingen, Untere Wegscheid 8
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt  

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr,
ab.
V.
Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl 
eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 7 begründen würde, 
ist verpflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklä-
rung abzugeben, ob sie oder er im Falle des Wahlerfolgs aus dem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat 
verzichtet 8. Die schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahl-
vorschlag einzureichen (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KWG). Sie oder 
die Verweigerung der Abgabe einer solchen Absichtserklärung 
wird mit den zugelassenen Wahlvorschlägen öffentlich bekannt 
gemacht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG).

Siebeldingen, den 21.03.2024
Peter Klein
Ortsbürgermeister und Wahlleiter

 › Friedhof Siebeldingen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ab dem 08. April 2024 beginnt wieder die Rasenpflege bei unse-
ren Baumgräbern. Daher bitte ich Sie, die dort aufgestellten 
Kerzen, Blumenbehälter etc. während der Sommermonate zu 
entfernen, damit eine ordnungsgemäße Pflege stattfinden kann. 
Ich bitte um Ihr Verständnis.

Peter Klein
Ortsbürgermeister

 › Verbrennung pflanzlicher Abfälle 
außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen

Auf Grund von Hinweisen durch das zuständige Ministerium 
und die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße auf die gel-
tende Rechtslage, kann das Verbrennen pflanzlicher Abfälle 
außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen zukünftig nur 
noch in wenigen Ausnahmefällen zugelassen werden:



AMTSBLATT LANDAU-LAND - 23 - Nr. 13/2024

Walsheim
Ortsbürgermeister: Jörg Keller
Tel. 06341/136307, Sprechzeit nach Vereinbarung, 
www.walsheim.com

Amtlicher Teil

 › Bekanntmachung der Wahlleiterin/  
des Wahlleiters über die Einreichung  
von Wahlvorschlägen für die Wahl  
des Gemeinderats sowie für die Wahl  
der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters

Ergänzend zur Bekanntmachung des Landrats vom 15.02.2024 
über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunal-
wahlen wird Folgendes bekannt gegeben:
I.
Bei der am 09. Juni 2024 stattfindenden Wahl des Gemeinderats 
in Walsheim sind 12 Ratsmitglieder zu wählen.
II.
In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderats dürfen 
höchstens 24 Bewerberinnen und Bewerber, für die Wahl der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters nur eine Bewerberin oder ein 
Bewerber benannt werden. Für die Wahl des Gemeinderats kann 
dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal auf-
geführt werden. 
Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 25 zum Gemein-
derat wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein (Unterstüt-
zungsunterschriften). Die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt 
der Unterzeichnung gegeben sein.
Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschrif-
ten, soweit die Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 
Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils 
nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.

 › TSV Siebeldingen
Sportprogramm in der Turnhalle Siebeldingen
Sanfte Gymnastik
MO 17:45 - 18:45 Uhr, Ilona Bauer
Entfällt am 01.04. (Ostermontag)
Bitte großes Handtuch oder/und eine eigene Matte mitbringen.
Badminton (Freizeitgruppe für Neueinsteigende ab dem 
Jugendalter)
MO 19:30 - 21:00 Uhr, Jörg Katerndahl
Entfällt am 01.04. (Ostermontag)
Info: Tel. 06345-954975
Eltern-Kind-Turnen (0-4 Jahre)
MI 15:00 - 16:00 Uhr, Silvia Hunsicker
Entfällt am 27.03. (Osterferien)
Nachfolger(in) gesucht!
Vorschulkinder-Turnen (4-6 Jahre)
MI 16:00 - 17:00 Uhr, Silvia Hunsicker/Vera Fitzthum
Entfällt am 27.03. (Osterferien)
Schulkinder-Turnen (6-10 Jahre/1.-4. Klasse)
MI 17:00 - 18:00 Uhr, Sebastian Kappauf/Vera Fitzthum
Entfällt am 27.03.(Osterferien)
Airogym
MI 18:15 - 19:15 Uhr, Birgit Trapp
Info: Tel. 0179-6185134
Entfällt am 27.03. (Osterferien)
KAHA/AROHA
MI 19:30 - 20:30 Uhr, Inge Spielberger-Werling
Am MI 27.03. Gymnastik mit Ilona Bauer anstatt KAHA/AROHA
Seniorengymnastik
DO 15:00 - 16:00 Uhr, Herta Dolenga
Yoga
FR 17:30 - 19:00 Uhr, Monika Doll
Am 12.04. startet ein neuer Kurs.
Info: Tel. 0151-57980716
Zumba (Tanz-Fitness-Workout für Alle!)
FR 19:30 - 20:30 Uhr, Agnieszka Kappauf
Entfällt am 29.03. (Osterferien)
Info: Tel. 0177-8918763 (ab 15 Uhr)

 › TuS Frankweiler / TSV Siebeldingen
A-Klasse
Mi. 03.04.2024 19:00 Uhr
TuS/TSV I : Rheinzabern
So. 07.04.2024 15:00 Uhr
TuS/TSV : Neuburg

JFV Südwest Löwen
G-Junioren
Sa. 06.04.2024 11:00 Uhr
Annweiler : JFV
Sa. 06.04.2024 14:30 Uhr
Schweighofen : JFV II
F-Junioren
Mi. 04.04.2024 17:30 Uhr
Queichhambach/Wernersberg : JFV
Do. 05.04.2024 17:00 Uhr
Queichhambach/Wernersberg II : JFV II
E-Junioren
So. 07.04.2024 11:30 Uhr
JFV : Hochstadt
Di. 09.04.2024 17:30 Uhr
JFV II : Hauenstein II
D-Junioren
Sa. 06.04.2024 11:00 Uhr
Jockgrim : JFV
B-Junioren
Sa. 06.04.2024 16:30 Uhr
JFV : Germersheim
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Aus der Region

 › Thomas Gebhart: Bürgersprechstunde
Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Dr. Thomas Gebhart 
bietet am Dienstag, 2. April 2024, von 13.00-14.00 Uhr eine 
Telefon-Sprechstunde an. Bürgerinnen und Bürger können sich 
mit ihren Anliegen an Thomas Gebhart wenden; zur Sprache 
kommen kann alles, was die Südpfälzer umtreibt. Anrufer, die 
nicht direkt durchkommen, werden zurückgerufen. Interessenten 
können sich während der angekündigten Sprechstunde unter Tel. 
06341/9951309 melden.
Persönliche Gesprächstermine im Wahlkreisbüro oder an anderen 
Orten in der Südpfalz können ebenfalls unter der angegebenen 
Telefonnummer vereinbart werden.

 › Tag der offenen Gartentür
im Saarland, in Rheinland-Pfalz und angrenzenden Gebieten
Auch in diesem Jahr heißt es: „öffnet Eure Gartentüren“, am 30. 
Juni 2024
Teilen Sie auch in diesem Jahr Ihr Garten-Glück für einen Tag mit 
anderen Gartenfreunden und öffnen Sie Ihren Garten am ‘Tag 
der offenen Gartentür‘ des Verbandes der Gartenbauvereine 
Saarland / Rheinland-Pfalz. Machen Sie mit, bei der schönsten 
Veranstaltung des Verbandes und gewähren Sie anderen Garten-
freunden Einlass in Ihren Garten.
Machen Sie mit! Öffnen Sie Ihren Garten!
Der ‘Tag der offenen Gartentür‘ hat sich zu einem gärtnerischen 
„Event“ entwickelt und Gartenfans können den jährlichen Termin 
kaum erwarten. Sie freuen sich auf den berühmten Blick über den 
Gartenzaun. Sie freuen sich auf Vielfalt und Artenreichtum, auf 
Ideen und Anregungen, natürlich aber auch nette Begegnungen 
und gute (Garten)Gespräche, sie freuen sich einfach darauf einen 
Blick in Nachbars Garten zu werfen.
Für den Verband ist der ‘Tag der offenen Gartentür‘ eine sehr 
wichtige Veranstaltung, um auf die Schönheit von Gärten und 
die Freude am Gärtnern hinzuweisen. Er ist wichtig um für die 
Erhaltung und Bewahrung der Gartenkultur zu werben, denn wie 
könnte besser dafür geworben werden, als mit schönen Gärten 
selbst. Und das mit Unterstützung leidenschaftlicher Gärtnerin-
nen und Gärtner.
Der ‘Tag der offenen Gartentür‘ findet wie immer am letzten 
Sonntag im Juni statt. 2024 trifft dieser Tag auf den 30. Juni. Die 
Durchführung ist natürlich nur möglich, wenn wieder engagierte 
Gartenbesitzer ihr Garten-Paradies für Besucher öffnen und den 
‘Tag der offenen Gartentür‘ unterstützen.
Und so bittet der Verband der Gartenbauvereine:
Öffnen Sie Ihren Garten am `Tag der offenen Gartentür‘ 2024.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. Anmeldeschluss ist der 05. 
Mai 2024
Verband der Gartenbauvereine Saarland / Rheinland-Pfalz e.V.
Kulturzentrum Bettinger Mühle | Hüttersdorfer Str. 29 | 66839 
Schmelz, T 06887 / 90 32 999 | Mail: sal-rlp@gartenbauvereine.de
Gerne steht Ihnen Roger Marti, Geschäftsführer des Verbandes, 
für weitere Infos zur Verfügung.

III.
Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass die 
Unterstützungsunterschriften rechtzeitig geleistet werden. 
Unterstützungsunterschriften können mit dem Wahlvorschlag 
oder auf gesonderten amtlichen Formblättern geleistet werden. 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unter-
stützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.
IV.
Die vollständig unterzeichneten und mit den erforderlichen Anla-
gen versehenen Wahlvorschläge sollen möglichst frühzeitig ein-
gereicht werden.
Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderats sowie für die 
Wahl der Ortsbeiräte und der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher 
2 sind bei der Gemeindewahlleiterin/dem Gemeindewahlleiter

Herr
Jörg Keller

in 76833 Walsheim, Gartenstraße 20
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt 

 in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Wahlvorschläge für die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Orts-
bürgermeisters sind bei dem Wahlleiter für die Wahl der Ortsbür-
germeisterin/des Ortsbürgermeisters

Herrn
Herbert Brosig

in 76833 Walsheim, Hauptstraße 40
oder

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land,  
An 44 Nr. 31, Zimmer 2.05/Wahlamt  

in 76829 Landau in der Pfalz einzureichen.
Die Einreichungsfrist läuft

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr,
ab.
V.
Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl 
eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 7 begründen würde, 
ist verpflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklä-
rung abzugeben, ob sie oder er im Falle des Wahlerfolgs aus dem 
Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat 
verzichtet 8. Die schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahl-
vorschlag einzureichen (§ 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KWG). Sie oder 
die Verweigerung der Abgabe einer solchen Absichtserklärung 
wird mit den zugelassenen Wahlvorschlägen öffentlich bekannt 
gemacht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG).

Walsheim, den 21.03.2024
Jörg Keller
Ortsbürgermeister und Wahlleiter Gemeinderatswahl
Herbert Brosig
Erster Beigeordneter und Wahlleiter Ortsbürgermeisterwahl

Nichtamtlicher Teil

 › Seniorenhilfe für Handy und Internet
Bei Fragen rund ums Handy und Internet hilft Ihnen die ehren-
amtliche Digital-Botschafterin Kerstin Grimm gerne weiter.
Telefonische Terminvereinbarung: 0170-682 3981

 › Bürgerdialog mit Dr. Thomas Gebhart und 
Jan Grasmück

Der Vorsitzende der Jungen Union SÜW, Jan Grasmück, und 
der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Dr. Thomas Gebhart 
laden zum Bürgerdialog am 27.03.2024 um 19:00 Uhr im Rat-
haus Walsheim ein. Thomas Gebhart wird zunächst über Aktuel-
les aus Berlin berichten. 
Im Anschluss daran kann alles zur Sprache kommen, was den 
Bürgern auf den Nägeln brennt.

Alle Infos  
zur Verbandsgemeinde

finden Sie im Internet unter
www.landau-land.de
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Buntes Landau-Land-Leben

statt. Der NVS ist seit vergangenem Jahr Partner dieser Ver-
anstaltung. Damals hatten fünf versierte Obstbaum-Schneider 
zugesagt unterschiedliche Methoden zur Kronen-Gestaltung 
starkwüchsiger Obstbäume zu demonstrieren. Es wurden u. a. 
der ertragsbezogene Öschbergschnitt und extensive, naturori-
entierte Schnitt-Methoden vorgestellt. 

Die Teilnehmerin-
nen und Teilneh-
mer konnten den 
Baumschneidern 
bei der Arbeit 
über die Schultern 
schauen, mit ihnen 
fachsimpeln und 
diskutieren. 

Bevor die Hauptpersonen ans Werk gehen, stellen sie ihre aus-
gewählten Baum-Kandidaten vor. Zur Ansprache kommt der 
individuelle Zustand jedes Baumes sowie seine Probleme und die 
vorgesehenen Schnitt-Eingriffe. Denn wie gut der Baumschnitt wird, 
hängt wesentlich davon ab, wie gut die Schnittziele und –metho-
den auf den aktuellen Zustand des Baumes abgestimmt worden 
sind. Daher sind diese Baum-Ansprachen zentrale Bestandteile des 
Symposiums. Den Organisatoren sind die Demonstrationen also 
ebenso wichtig wie die anregenden Gespräche – dazu läßt das 
Programm viel Raum wie z. B. beim gemeinsamen Mittagessen 
und während dem Beobachten der Vorführungen.

Arbeitseinsatz auf der Streuobstwiese am Mühlhofener 
Wald
Die Ortsgruppe Billigheim-Ingenheim im Naturschutzverband 
Südpfalz NVS hatte am Samstag, den 16.03.2024 einen Arbeits-
einsatz auf der Streuobstwiese am Mühlhofener Wald durchge-
führt. Unter fachkundiger Leitung unseres Vereinsmitglieds Ralf 
Latour und weiteren Experten im Obstbaumschnitt wurden die 
dort vor 25 Jahren gepflanzten Bäume geschnitten. 
Wichtigstes Ziel der Pflegemaßnahme ist es, die Gesundheit 
der Bäume aufrecht zu erhalten, damit diese auch in den 
nächsten Jahren gesunde Äpfel für unseren Apfelsaft produ-
zieren können. Streuobstwiesen stellen einen besonders wert-
vollen Lebensraum für viele Pflanzen und Tierarten dar. 
Auf der Wiese wachsen verschiedenste Wildkräuter und Blu-
men, auf einigen der Streuobstwiesen des NVS konnten auch 
schon Exemplare unserer einheimischen Orchideen nachgewie-
sen werden. Bei der Auswahl der Bäume wurde Wert auf hei-
mische und historische Obstsorten gelegt, um diese Arten, die 
häufig sehr viel resistenter gegen Krankheiten sind wie moderne 
Züchtungen, zu erhalten. Besonders wertvoll sind die Bäume als 
Lebensraum, wenn sie möglichst alt werden. 
Für viele mitteleuropäische Vogelarten sind alte Streuobstbe-
stände durch ihren Höhlen- und Totholzreichtum die idealen 

Billigheim-Ingenheim

 › Landfrauen Billigheim
Frühlingswachen - Ostern feiern, gemeinsam bunt und froh

Der Osterbrunnen ist eine 
traditionelle Frühlingsdekora-
tion, bei der der Billigheimer 
Dorfbrunnen mit bunten Eiern, 
Blumen und anderen frühlings-
haften Elementen geschmückt 
wird. Diese Tradition stammt 
aus Franken und wird mittler-
weile auch in Billigheim von 

uns Landfrauen gepflegt. Den aufmerksamen BilligheimerInnen 
fiel bestimmt schon auf, dass wir am Mittwoch, 20.03.24 den 
Dorfbrunnen bunt und farbenfroh geschmückt hatten!

Der Osterbrunnen symbolisiert den Frühling, das Erwachen der 
Natur und die Freude über das Ende des Winters. Es ist eine 
schöne Tradition, die Gemeinschaft zusammenzubringen und 
gemeinsam den Frühling zu feiern. Vielen Dank an alle, die 
dabei mitgewirkt haben unseren Osterbrunnen zu schmücken!

 › Naturschutzverband Südpfalz – NVS
Streuobstsymposium am Mühlhofener Wald
Die Ortgruppe Billigheim-Ingenheim im Naturschutzverband 
Südpfalz – NVS feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum.
Wir engagieren uns vor allem in der praktischen Naturschutzar-
beit vor Ort, in der Gemarkung Billigheim-Ingenheim und den 
umliegenden Gemeinden.  Die Ortsgruppe mit mittlerweile fast 
350 Mitgliedern hat in dieser Zeit viele Naturschutzprojekte 
umgesetzt, einen Teil davon wollen wir im Jubiläumsjahr vor-
stellen. Am vergangenen Wochenende fand wieder das dies-
jährige Obstbaumschnitt-Symposium der IG Streuobst RLP 
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Göcklingen

 › Osterbrunnen in Göcklingen

Bereits seit 2008 findet in 
Göcklingen das Osterbrunnen-
fest statt.
Wie in jedem Jahr hat Winfried 
Frey den Osterbrunnen gebun-
den und Doris Klein dekoriert. 
Nele hat sie dabei tatkräftig 
unterstützt.
Am Tag nach Palmsonntag fin-
det jedes Jahr das Osterbrun-
nenfest auf dem Kirchplatz 
statt.

Impflingen

 › Osterbrunnen Impflingen

Vielen Dank an unsere 4 Mädels vom Dorf für die Gestaltung 
des Osterbrunnen.
Wir wünschen allen Frohe Ostern!

Ihre Ortsgemeinde Impflingen

Brutstätten. Ihre Nahrungsgrundlage sind die Gliederfüßer wie 
etwa Spinnen, Insekten oder Tausendfüßer, die im Biotop Streu-
obstwiese häufig sind.

Viele Freiwillige hatten sich eingefunden, um bei der Arbeit zu 
helfen. Ob mit oder ohne Erfahrung beim Schneiden von Obst-
bäumen, für alle die helfen möchten gab es etwas zu tun. 
Und natürlich gab es auch bei dieser Veranstaltung nicht nur 
etwas zu Essen und zu trinken, sondern auch jede Mange „Nah-
rung“ für wissbegierige und interessierte Naturliebhaber.

Birkweiler

 › Birkweiler Osterbrunnen  
im Ortsmittelpunkt

Wiederum wurde der Brunnen im Ortsmittelpunkt in einen 
wunderschönen Osterbrunnen verwandelt. Dieser gelungene 
Beitrag zur Osterzeit wird von den vielen Gästen und Besucher 
unserer Gemeinde bewundert. Allen Helferinnen möchte ich für 
Ihr Engagement und Unterstützung recht herzlich danken.

Bernd Flaxmeyer, Ortsbürgermeister
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gemeinschaft Göcklingen-Ranschbach unseren österlichen 
Glauben festigen und bezeugen. Diesen feierlichen Rahmen 
nehmen wir zum Anlass und verabschieden unsere langjährige 
Dirigentin Frau Ursula Feurich.
Hier gilt heute schon den Mitgliedern im Gemeindeausschuss 
Göcklingen ein herzliches Dankeschön für ihre Gastfreund-
schaft.
Machen wir uns auf den Weg, von Eschbach: 09.00 Uhr Start an 
der Kirche
Seelsorger:
Unsere Seelsorger stehen Ihnen weiterhin telefonisch zur Ver-
fügung:
Pfarrer Marco Gabriel:
Tel.: 06349/99598-12; mobil: 0151-14879971,
Email: marco.gabriel@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Doris Burkhart:
Tel.: 06349/99598-22; mobil: 0151-14879572,
Email: doris.burkhart@bistum-speyer.de
Gemeindereferent Martin Dyjecinski:
Tel.: 06349/99598-20; mobil: 0151-14880002,
Email: martin.dyjecinski@bistum-speyer.de

 › Kath. Pfarrgemeinde Birkweiler  
St. Bartholomäus

Gottesdienste
Karfreitag, den 29.03.
9.00 Uhr Kreuzweg
Ostersonntag, den 31.03.
9.00 Uhr Frühmesse
Dienstag, den 02.04.
18.30 Uhr Messe
(18.00 Uhr Rosenkranz)

 › Kath. Pfarrei Heilige Anna Edenkoben
- Gemeinde Gleisweiler mit Frankweiler
- Gemeinde Flemlingen mit Böchingen
- Gemeinde Roschbach mit Walsheim
Gottesdienste in diesen drei Gemeinden:
Donnerstag, 28. März 2024 (Gründonnerstag)
20.00 Uhr in Roschbach
Freitag, 29. März 2024
10.00 Uhr in Roschbach (Kinderkreuzweg)
15.00 Uhr in Roschbach
Samstag, 30. März 2024 (Osternacht)
21.00 Uhr in Roschbach
Sonntag, 31. März 2024 (Ostern)
08.45 Uhr in Gleisweiler (mit ökum. Eröffnung)
09.00 Uhr in Flemlingen
10.30 Uhr in Roschbach
Montag, 01. April 2024 (Ostermontag)
09.00 Uhr in Gleisweiler
09.00 Uhr in Flemlingen
Dienstag, 02. April 2024
08.00 Uhr in Roschbach (Eucharistische Anbetung)
18.30 Uhr in Flemlingen
Sonntag, 07. April 2024
09.00 Uhr in Gleisweiler
10.30 Uhr in Roschbach

- kein Gottesdienst in Flemlingen -
Rosenkranzgebet:
Roschbach: montags 18:00 Uhr

Katholische Kirchen- bzw. Pfarrgemeinden

 › Kath. Pfarrei Hl. Maria Magdalena  
Klingenmünster

Pfarramt Klingenmünster
Im Stift 13, 76889 Klingenmünster
Tel. 06349-995980,
E-Mail: pfarramt.klingenmuenster@bistum-speyer.de
Homepage: pfarrei-klingenmuenster.de
Sprechzeiten:
dienstags 09.00 Uhr - 11.00 Uhr
donnerstags 09.00 Uhr - 11.00 Uhr und 15.00 Uhr - 18.00 Uhr
freitags: 09.00 Uhr - 11.00 Uhr
Gottesdienste vom 28.03. - 04.04.2024
Gründonnerstag, 28.03.
Rohrbach 18.00 Uhr Wortgottesfeier für junge Familien, 

mitgestaltet von den Kommunion-
kindern

Klingen-
münster

19.00 Uhr Eucharistiefeier und Fußwaschung in 
ökum. Gastfreundschaft
es singt der ökum. Kirchenchor
anschl. Agape-Feier im Mönchssaal

Karfreitag, 29.03.
Göcklingen 10.00 Uhr Familienkreuzweg

Kollekte: Fastenopfer der Kinder für 
die Aufgaben von Misereor

Billigheim 15.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi
Klingen-
münster

15.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi

Samstag, 30.03.
Klingen-
münster

21.00 Uhr Feier der Osternacht, anschl. Agape 
am Osterfeuer

Ostersonntag, 31.03.
Eschbach 09.00 Uhr Hochamt
Ingenheim 10.30 Uhr Hochamt als Familiengottesdienst, 

mitgestaltet von den Kommunion-
kindern

Ostermontag, 01.04.
Eschbach 09.00 Uhr Emmausgang (Start Kirche)
Göcklingen 10.00 Uhr Hochamt für die ganze Pfarrei (bei 

gutem Wetter im Laurentiusgarten)
unter der Mitgestaltung der kath. 
Musikkapelle Göcklingen und der 
Kirchenchorgemeinschaft Göcklin-
gen-Ranschbach mit Verabschie-
dung unserer Dirigentin Fr. Ursula 
Feurich

Dienstag, 02.04.
Ranschbach 18.30 Uhr Rosenkranz
Mittwoch, 03.04.
Göcklingen 18.30 Uhr Eucharistiefeier

f. Jakob u. Hedwig Heger u. A.
Gemeindenachrichten
Emmausgang an Ostern
Am Ostermontag, den 01. April laden wir Sie wieder recht herz-
lich zu unserem EMMAUS - GANG nach Göcklingen in den Lau-
rentiusgarten ein. Besonders unsere Kommunionkinder und 
Firmlinge mit ihren Familien, aber auch alle Kinder, Jugendli-
che und Familien aus unserer Pfarrei. Mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst um 10.00 Uhr wollen wir unter Mitgestaltung der 
katholischen Musikkapelle Göcklingen und der Kirchenchor-
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Konfi-Zeit
Regionale Konfi-Gruppe
Jahrgang 2025: 09.04., 16.04., 30.04., 14.05., 04.06. jeweils von 
16.45 bis 18.15 Uhr
Ev. Kirchenchor Ingenheim
Der Ev. Kirchenchor probt dienstags um 19.30 Uhr im Lotte-
Sticher-Haus, Bergzaberner Straße 21

 › Prot. Kirchengemeinde Birkweiler  
mit Ranschbach

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten über die Feier-
tage und allen Leserinnen und Lesern frohe und gesegnete 
Ostern:
Gründonnerstag
18.00 Uhr Prot. Kirche Birkweiler mit Abendmahl 

(Pfrin. Eva Weißmann)
Karfreitag
9.00 Uhr in Siebeldingen und 10.30 Uhr in Godramstein 

mit dem Kirchenchor und jeweils mit Abendmahl 
(Pfrin. Eva Weißmann)

Ostersonntag
10.00 Uhr Prot. Kirche Godramstein mit Abendmahl und 

dem Kirchenchor (Pfrin. Eva Weißmann)
Ostermontag
10.00 Uhr Prot. Kirche Birkweiler (Pfrin. Jasmin Coenen)
Ökum. Taizé-Andacht:
Dienstag, 2. April, 19.00 Uhr, Kath. Kirche Godramstein
Herzliche Einladung zur nächsten Kinderkirche:
Samstag, 13. April, 10.00 bis 11.30 Uhr, Prot. Kirche Birkweiler
Wir freuen uns sehr auf euch! Kommt vorbei, es wird toll!
Kontakt: Christina Seiberth (Handy: 0172 / 7455979) und Stefa-
nie Flickinger-Simon (Telefon: 06345 / 9493095)
Es ergeht jeweils herzliche Einladung ins Prot. Gemeinde-
haus, Krämergasse 2, in Godramstein zum:
Bücherkeller – wieder geöffnet am:
Freitag, 5. April, 16.00 - 18.00 Uhr
Prot. Kirchenchor – nächste Probe:
Montag, 8. April, 19.00 - 20.30 Uhr
Konfirmanden- und Präparandengruppe:
Während der Osterferien ist kein Unterricht.
- Konfi-Abend: Freitag, 5. April, ab 17.00 Uhr
- Präpi-Vorstellung: Sonntag, 7. April, 10.00 Uhr, Godramstein
- Sprechprobe: Samstag, 6. April, 12.00 Uhr, Godramstein
Krabbelgruppe – nächstes Treffen:
Mittwoch, 3. April, 10.00 - 11.00 Uhr
Musik.Bewegung.Geselligkeit – nächstes Treffen:
Mittwoch, 3. April, 15.00 - 16.30 Uhr (mit Singen von Volkslie-
dern zu Beginn)
Dies ist ein Angebot v.a. für alleinstehende Frauen: rauskom-
men, etwas Neues ausprobieren in netter Gemeinschaft.
Kontakt: Annette Kuntz (Tanzleiterin), Tel. 06341 / 62962
Ökum. Flötenkreis – nächste Probe:
Mittwoch, 3. April, 19.00 - 21.00 Uhr
(Haus)Gesprächskreis offen & ökumenisch – nächstes Treffen:
Freitag, 12. April, 19.30 Uhr, bei Fam. Munzinger, Godr. Hauptstr. 
170, Godramstein
Gemeindebrief und Homepage
Alles Wissenswerte rund um unsere drei Kirchengemeinden fin-
den Sie im aktuellen Gemeindebrief. Er liegt u.a. in der Kirche 
aus und ist natürlich auch über das Prot. Pfarramt in Godram-
stein erhältlich. Auch die Homepage (www.koop-nordwest.de) 
und unsere Schaukästen informieren aktuell.

weitere Informationen zur Pfarrei:
Weitere Informationen und Gottesdienstangebote unserer 
Pfarrei in den übrigen Gemeinden Burrweiler, Hainfeld, Wey-
her, Edesheim, Edenkoben und St. Martin können dem aktuel-
len Pfarrboten (liegt in der Regel in den Kirchen aus) und der 
Homepage www.pfarrei-edenkoben.de entnommen werden.

 › Kath. Pfarrgemeinde St. Philippus  
und Jakobus Knöringen

Gottesdienste
Karfreitag, den 29.03.
15.00 Uhr Karfreitagliturgie
Ostersonntag, den 31.03.
10.30 Uhr Amt

 › Kath. Pfarrgemeinde Siebeldingen  
St. Quintin

Gottesdienst
Karfreitag, den 29.03. 11.00 Uhr Andacht z. Karfreitag
Ostermontag, den 01.04. 10.30 Uhr Messe
Im Zeichen des Kreuzes
An Karfreitag lädt der katholische Gemeindeausschuss ein, den 
Tag gemeinsam und besinnlich zu begehen - im Zeichen des 
Kreuzes und bei neuen geistlichen Liedern. Wir treffen uns um 
11 Uhr in der Kirche. Dauer ca. 45 Minuten.

Protestantische Kirchengemeinden

 › Prot. Kirchengemeinde  
Billigheim-Ingenheim

Evangelisch in Appenhofen • Billigheim • Ingenheim • 
Mühlhofen
Prot. Pfarramt
Adresse: Hauptstraße 4, 76831 Billigheim-Ingenheim
Telefon: 06349 929283
Internet: www.kirche-billigheim-ingenheim.de
Mail ans Pfarramt: pfarramt.ingenheim@evkirchepfalz.de
Mail an Pfr. Heinlein: stephan.heinlein@evkirchepfalz.de
Das Büro ist geöffnet am Montag, Dienstag und Donnerstag 
von 9 Uhr bis 11 Uhr. 
Sie können auch gerne einen Termin zu anderen Zeiten verein-
baren. 
Wir sind für Sie da.
Gottesdienste
Gründonnerstag, 28.03.
um 19 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl in der Kapelle in 

Appenhofen (Heinlein)
Karfreitag, 29.03.
um 10 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl in der Ev. Kirche in 

Billigheim mit dem Evangelischen Kirchenchor 
Ingenheim (Heinlein)

Ostersonntag, 31.03.
um 10 Uhr: Gottesdienst zu Ostern mit Abendmahl in der Ev. 

Kirche in Ingenheim. Es singt der Evangelische 
Kirchenchor Ingenheim (Heinlein)

Sonntag, 04.04.
um 10 Uhr: Zentraler Gottesdienst in der Marktkirche in Bad 

Bergzabern
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Wollmesheim:
Karfreitag, 29.03.2024
09:15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Prädikantin Wil-

trud Kleiner in der Prot. Kirche in Wollmesheim
Ostermontag, 01.04.2024
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Prädikantin Wil-

trud Kleiner in der Prot. Kirche in Wollmesheim
Konfirmandenarbeit:
Das nächste Treffen für die Präparanden finden am Dienstag 
09.04. um 15:30 Uhr im Jugendheim in Wollmesheim statt.

 › Prot. Kirchengemeinde Frankweiler
Gottesdienste:
Gründonnerstag, 28. März 2024
19:00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl in Edesheim mit 

Pfarrer Bernd Rapp
Karfreitag, 29. März 2024
09:00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl in Frankweiler mit 

Pfarrer Bernd Rapp
10:15 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl in Gleisweiler mit 

Pfarrer Bernd Rapp
15:00 Uhr: Mittendrin-Gottesdienst in Rhodt „Kirche trifft 

PWV und Bänkelweg“ mit Pfarrer Bernd Rapp
Ostersonntag, 31. März 2024
06:00 Uhr: Mittendrin-Gottesdienst in Rhodt „Kirche trifft 

Friedhof“ Auferstehungesfeier mit Pfarrer Bernd 
Rapp
anschließend Osterbrunch im Durlacher Hof in 
Rhodt

10:15 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl in Frankweiler mit 
Pfarrer Bernd Rapp

Ostermontag, 01. April 2024
09:00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl in Edesheim mit 

Pfarrer Bernd Rapp
10:15 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl in Gleisweiler mit 

Pfarrer Bernd Rapp
Krabbelgruppe in Frankweiler-Gleisweiler
Wöchentlich, immer dienstags von 15.30 Uhr bis 17 Uhr in der 
Unterkirche in Gleisweiler. Kontakt: Corinna Zimmermann (0162 
– 66852666)
Nachbarschaftshilfe Frankweiler
Telefon Nr. 0176 94 12 96 23

 › Prot. Kirchengemeinden  
Heuchelheim, Klingen und Göcklingen

Gottesdienste
Freitag (Karfreitag), 29.03.2024
09:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Prot. Kirche Klingen, 

Pfarrerin Dorothea Helfrich
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Prot. Kirche Heu-

chelheim, Pfarrer i. R. Klaus Rothe
10:15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Prot. Kirche Göck-

lingen, Pfarrerin Dorothea Helfrich
Sonntag (Ostersonntag), 31.03.2024
09:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Prot. Kirche Göck-

lingen, Pfarrerin Dorothea Helfrich
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Prot. Kirche Klingen, 

Gemeindediakon i.R. Gerhard Moser
10:15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Prot. Kirche Heu-

chelheim, Pfarrerin Dorothea Helfrich

 › Prot. Kirchengemeinde  
Am Hainbach/Nußdorf

der Gemeinden Böchingen, Burrweiler, Flemlingen, 
Knöringen, Nußdorf, Roschbach und Walsheim
Gründonnerstag, 28. März
18:00 Uhr, Prot. Kirche Böchingen mit Abendmahl
Karfreitag, 29. März
10:00 Uhr, Prot. Kirche in Nußdorf mit Abendmahl
15:00 Uhr, Prot. Kirche in Walsheim mit Abendmahl
Ostersonntag, 31.03.2024
06:30 Uhr, Prot. Kirche in Knöringen 

– Auferstehungsfeier mit Osterfrühstück
10:00 Uhr, Prot. Kirche in Nußdorf mit Abendmahl
Ostermontag, 01.04.2024
10:00 Uhr, Prot. Kirche in Böchingen mit Abendmahl

Das Presbyterium lädt herzlich ein zur Auferstehungsfeier am 
Ostersonntag, den 31. März 2024 um 6.30 Uhr in der Prot. 
Kirche in Knöringen.
Wir beginnen im Dunkeln und in der Stille und erleben, wie das 
Licht die Finsternis besiegt.
Danach gibt es ein Osterfrühstück im Gemeindesaal nebenan, 
zu dem alle recht herzlich eingeladen sind.
Für Kaffee und Tee, Milch, Butter und Brot ist gesorgt und wenn 
jeder zusätzlich eine Kleinigkeit mitbringt, gibt es ein üppiges 
Osterfrühstück, bei dem alle satt werden.

 › Prot. Kirchengemeinden  
Ilbesheim, Leinsweiler mit Eschbach,  
Mörzheim und Wollmesheim

Geschäftsführung: Dekan Volker Janke, Tel.06341-9222-00
Gottesdienste und Gemeindearbeit und nebenamtliche Verwaltung:
seit 05.02.2024 Pfarrer i.R. Wilhelm Kwade, Tel.06341-33424
Gottesdienste:
Ilbesheim:
Gründonnerstag, 28.03.2024
18:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Prädikantin Wiltrud 

Kleiner in der Prot. Kirche in Ilbesheim
Karfreitag, 29.03.2024
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Prädikant Matthias 

Wiegand in der Prot. Kirche in Ilbesheim
Ostersonntag, 31.03.2024
09:15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Prädikant Matthias 

Wiegand in der Prot. Kirche in Ilbesheim
Leinsweiler:
Karfreitag, 29.03.2024
09:15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Prädikant Matthias 

Wiegand in der Prot. Kirche in Leinsweiler
Ostersonntag, 31.03.2024
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Prädikant Matthias 

Wiegand in der Prot. Kirche in Leinsweiler
Mörzheim:
Karfreitag, 29.03.2024
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Prädikantin Wiltrud 

Kleiner in der Prot.Kirche in Mörzheim
Osternacht, 30.03.2024
21:00 Uhr Gottesdienst mit Agapemahl mit Prädikantin Wiltrud 

Kleiner und Team in der Prot.Kirche in Mörzheim
Ostermontag, 01.04.2024
09:15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Prädikantin Wiltrud 

Kleiner in der Prot. Kirche in Mörzheim
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Termine:
Mo 10-11 Uhr Krabbelgruppe im DGH
Hannebastler:
Termine werden bekannt gegeben.

 › Prot. Kirchengemeinde Siebeldingen
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten über die Feiertage 
und allen Leserinnen und Lesern frohe und gesegnete Ostern:
- Gründonnerstag, 18.00 Uhr, Prot. Kirche Birkweiler mit 

Abendmahl (Pfrin. Eva Weißmann)
- Karfreitag, 9.00 Uhr in Siebeldingen und 10.30 Uhr in 

Godramstein mit dem Kirchenchor und jeweils mit Abend-
mahl (Pfrin. Eva Weißmann)

- Ostersonntag, 10.00 Uhr, Prot. Kirche Godramstein mit 
Abendmahl und dem Kirchenchor (Pfrin. Eva Weißmann)

- Ostermontag, 10.00 Uhr, Prot. Kirche Birkweiler (Pfrin. Jas-
min Coenen)

Ökum. Taizé-Andacht
Dienstag, 2. April, 19.00 Uhr, Kath. Kirche Godramstein
Es ergeht jeweils herzliche Einladung ins Prot. Gemeinde-
haus, Krämergasse 2, in Godramstein zum:
Bücherkeller - wieder geöffnet am:
Freitag, 5. April, 16.00 - 18.00 Uhr
Prot. Kirchenchor - nächste Probe:
Montag, 8. April, 19.00 - 20.30 Uhr
Konfirmanden- und Präparandengruppe:
Während der Osterferien ist kein Unterricht.
- Konfi-Abend: Freitag, 5. April, ab 17.00 Uhr
- Präpi-Vorstellung: Sonntag, 7. April, 10.00 Uhr, Godramstein
- Sprechprobe: Samstag, 6. April, 12.00 Uhr, Godramstein
Krabbelgruppe - nächstes Treffen:
Mittwoch, 3. April, 10.00 - 11.00 Uhr
Musik.Bewegung.Geselligkeit - nächstes Treffen:
Mittwoch, 3. April, 15.00 - 16.30 Uhr (mit Singen von Volkslie-
dern zu Beginn)
Dies ist ein Angebot v.a. für alleinstehende Frauen: rauskom-
men, etwas Neues ausprobieren in netter Gemeinschaft.
Kontakt: Annette Kuntz (Tanzleiterin), Tel. 06341 / 62962
Ökum. Flötenkreis - nächste Probe:
Mittwoch, 3. April, 19.00 - 21.00 Uhr
(Haus)Gesprächskreis offen & ökumenisch - nächstes Treffen:
Freitag, 12. April, 19.30 Uhr, bei Fam. Munzinger, Godr. Hauptstr. 
170, Godramstein
Gemeindebrief und Homepage
Alles Wissenswerte rund um unsere drei Kirchengemeinden fin-
den Sie im aktuellen Gemeindebrief. Er liegt u.a. in der Kirche 
aus und ist natürlich auch über das Prot. Pfarramt in Godram-
stein erhältlich. Auch die Homepage (www.koop-nordwest.de) 
und unsere Schaukästen informieren aktuell.

Krabbelgruppe Göcklingen
Die Krabbelgruppe trifft sich jeden Mittwoch um 9:30 Uhr in der 
Kaiserberghalle in Göcklingen.
Neue Kinder und ihre Eltern sind willkommen!
Weitere Infos bei Claudia Wien: Tel. 06349-990691 oder 0176 
81010573
Presbyterium Heuchelheim
Großes Kino in der Alten Schule Heuchelheim
Termin: Donnerstag, 4. April, um 19.00 Uhr
Das zeigt bei Knabbereien und guten Getränken eine hervorra-
gend inszenierte Mischung aus satirischem Gesellschaftsport-
rät und romantischer Komödie. Der erfolgreiche Schriftsteller 
von Liebesromanen Melvin neigt zu herablassenden und belei-
digenden Äußerungen seinen Mitmenschen gegenüber, was 
ihn allgemein unbeliebt macht. Der einzige Mensch, der ihm 
Paroli bietet und mit ihm einigermaßen zurechtkommt, ist die 
Kellnerin Carol, die ihn in seinem Stammrestaurant regelmäßig 
bedient. Durch ihren Einfluss verändert sich Melvin langsam.
Der Film besticht nicht nur durch die Tiefe und den Witz der 
Dialoge, sondern bietet auch qualitativ hochwertiges Schau-
spielerkino mit Jack Nicholson in einer Paraderolle. Der Film 
erhielt zwei Oscars.
Eintritt frei – Spenden erbeten!

 › Prot. Kirchengemeinde Impflingen
Kirchstraße 5
76831 Impflingen
Tel.: 06341-86776
Email: Pfarramt.impflingen@evkirchepfalz.de
Regelung in der Vakanzzeit
Da das Pfarramt zur Zeit nicht besetzt ist, wenden Sie sich bitte
für Beerdigungen an Pfarrerin E. Hauck, Landau, 
Tel.: 06341-2691214
für sonstige Fragen an Pfarrer C. Schulze, Essingen, 
Tel.: 06347-423 oder
an Pfarrerin S. Ade-Ihlenfeld, Offenbach, Tel.: 06348-285
Krabbelgruppe
Die Krabbelgruppe trifft sich immer montags 10:00 - 11:00 im 
DGH in Impflingen. Wer Zeit und Lust hat kann einfach vorbei-
kommen.
Kontakt: Katharina Metz, 015254281805
Gottesdienste:
Gründonnerstag, 28.03.2024 19 Uhr Agapegottesdienst in der 
Prot. Kirche in Insheim, Pfarrer i.R. Klaus Flint
Karfreitag, 29.03.2024, 10.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, 
Pfarrer i.R. Bruno Heinz
Ostersonntag, 31.03.2024, 6 Uhr Osterfeuer mit Andacht in der 
Kirche und anschl. Osterfrühstück
So, 07.04. Kein Gottesdienst

Unsere Homepage 
 mit allen aktuellen  

Themen rund um die Verwaltung 
finden Sie unter:  

www.landau-land.de
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Frohe Osterfeiertage

Frohe Ostern

Gerüstbau Schmitt
Inh. Christian Zeiss 

Mobil: 0172 / 69 64 317 
Haydnstr. 10 - Rülzheim

kontakt@geruestbau-schmitt.de

Ostergrüße

Das gesamte Team der LINUS WITTICH Medien KG

Wir wünschen Wir wünschen 
Ihnen frohe Ostern!Ihnen frohe Ostern!
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Bestattungsinstitut

Hoffmann | Fricke

Ihr Ansprechpartner für
individuelle Bestattungen und Vorsorge

Klingenmünster·Weinstraße 42·06349 91015
Bad Bergzabern·Petronellastraße 50·06343 92272

Wörth·Kronenstraße 7·07271 968489

www.bestattungen-hoffmann.de

 Frank Ehrhardt
Bestattungen 
 In guten Händen

Tag und Nacht erreichbar
Überführung im In- und Ausland
Erd-, Feuer-, Anonym, See-,
und Naturbestattung
Erledigung aller Formalitäten
Bestattungsvorsorge

+

Obere Hauptstraße  51a • 76889 Kapellen-Drusweiler
Telefon: 06343 61000 47 • Mobil: 0172 7217490

E-Mail: info@bestattungshaus-ehrhardt.de
www.bestattungshaus-ehrhardt.de

Schalten oder finden Sie 
tagesaktuell Traueranzeigen, 
Nachrufe und Danksagungen 

oder entzünden Sie eine Kerze 
unter trauer-regional.de

Jetzt neu:
Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

Unsere ++ Pluspunkte ++
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, zwischen 
2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich neben einem großen 
kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 
3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus der 
Region. Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18

72178 Waldachtal-
Lützenhardt

Nördlicher Schwarzwald
Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Frühlingserwachen im Schwarzwald
sicher, herzlich und einfach gut !

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage

sicher, herzlich und einfach gut !

10 % Rabatt
auf die „Schwarzwaldwoche“ und „Schwarzwaldtage“ 
noch bis März 2024

Schwarzwaldwoche
7 Übernachtungen mit Frühstück, 5 x Halbpension,
davon 4 x Menüwahl aus 3 Gerichten
und 1 x festliches 6-Gang-Menü,
Montag und Dienstag nur Frühstück

p. P.  ab € 529,-
Schwarzwaldtage
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag
4 oder 5 Nächte mit 2 oder 3 x Menüwahl aus 3 Gerichten
Montag und Dienstag nur Frühstück

4 Nächte p. P.  ab € 308,-
Osterpauschale
Termin: 28. März bis 4. April 2024
 4 Übernachtungen mit Halbpension
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Kaffee und Kuchen,
1 x Geführte Wanderung mit anschließender Vesper

4 Nächte p. P.  ab € 416,-

7 Übernachtungen mit Frühstück, 5 x Halbpension,

Vorsorge ist jetzt wichtiger denn je!
Jeden Donnerstag kostenlose Online-
Vorträge zum Thema Vorsorgevollmacht 
und Patientenverfügung. 

Gleich anmelden: gutvorgesorgt.info
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* Neue Ideen * Neue Wege * Mein Service * 
Sie tragen sich mit dem Gedanken Ihre Wohnung/Ihr Haus 
zu verkaufen? Möchten sich vergrößern oder verkleinern? 

Ich habe viele vorgemerkte Kunden! Gerne nehme ich mir die 
Zeit, auch für eine kostenfreie Bewertung vorab. 

Ihre Maklerin vor Ort: Britta Einsiedel

Telefon: 0152 55 13 17 20
b.einsiedel@garant-immo.de

www.garant-immo.deTelefon 06323 93 886-22

IN IHRER REGION
WOHNEN

Fahrservice PFALZGRAF
06343 - 6100148

WIR ENTSORGEN 
Bauschutt, Erdaushub, Baustellenabfälle

WIR LIEFERN 
Sand, Kies, Schotter, Splitt, Mutterboden

CONTAINER 
Minimulde 3 m3 bis Abrollcontainer 40 m3

SCHNELL 
ZUVERLÄSSIG 
PREISWERT

in Edenkoben 

Wir wünschen unseren Kunden 
ein frohes Osterfest!

Bezirksdirektor Stefan Brahm
Tel. 0621 59509-86 
stefan.brahm@lbs-sued.de

Ihr Medienberater

Markus Griesch
Mobil 0151 16305411 

m.griesch@wittich-foehren.de

Anzeigen | Beilagenverteilung | Drucksachen www.wittich.de

Frohe Ostern
und erholsame 
Feiertage

wünscht Ihnen im Namen des  
gesamten LINUS-WITTICH-Teams 
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Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb
Landau in der Pfalz AöRE  W  L

Bei dem Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau AöR ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt, folgende Stelle zu besetzen: 

 Mitarbeiter (m/w/d) 
Abteilung Bauhof, Sparte Straßenunterhalt, Gruppe Bauunterhalt 

  (Entgeltgruppe 5 TVöD-E)

Bewerbungsende: 21. April 2024
Nähere Informationen sowie das vollständige 
Anforderungsprofil finden Sie im Internet unter  
www.landau.de/stellenausschreibungen 
oder www.ew-landau.de.

Wir suchen zur Ergänzung unseres Teams zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen

Mitarbeiter (m/w/d) für den Grünservice
in Vollzeit.

Die vollständige Ausschreibung finden Sie auf unserer Homepage 
karriere.pfalzklinikum.de. 
Bitte bewerben Sie sich über unser Bewerbermanagementsystem.

AdöR

Bei der Kommunalen Servicebetriebe Südpfalz GmbH sind zum nächst-
möglichen Zeitpunkt folgende Stellen (m/w/d) unbefristet zu besetzen:

Mitarbeiter/-in für die Kontrolle, Betrieb und Wartung  
von abwassertechnischen Einrichtungen (m/w/d) 
der Kläranlage Landau, (Entgeltgruppe 5 TV-V)

Bewerbungsende: 21. April 2024

Nähere Informationen sowie das vollständige  
Anforderungsprofil finden Sie im Internet unter  
www.landau.de/stellenausschreibungen oder  
www.ew-landau.de.

Kommunale Servicebetriebs Südpfalz GmbH

www.anzeigen.wittich.de/
jobs-regional

EEiinn  nneeuueerr  
JJoobb  iisstt  wwiiee  eeiinn  
nneeuueess  LLeebbeenn!!

30 Tage online sichtbar 
mit Ihrer Stellenanzeige.

99 €
*zzgl. MwSt.

Für nur

*

JOBS 
IN IHRER REGION

Jobs in Ihrer Region: jobs-regional.de
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Sie liegen uns am Herzen!

Was wir tun, tun wir mit Begeisterung.

Für unsere Klinik Bad Bergzabern suchen wir zum 01. Oktober 
2024, zunächst befristet, einen

Mitarbeitenden (m/w/d) 
im Zentrallager
in Teilzeit (50%). 

Zu Ihren Aufgaben gehören unter anderem:
• Warenannahme, Prüfung und Bearbeitung
• Kommissionieren von Ware
• Buchungen im Warenwirtschaftssystem
• Mitarbeit bei der jährlichen Lagerinventur
• Allgemeine Lagerarbeiten

Wir erwarten:
• Körperliche Belastbarkeit (Heben schwerer Lasten)
• Flexibilität und Einsatzbereitschaft
• Höfliche und gepflegte Umgangsformen
• PC-Kenntnisse (Erfahrung bei Microsoft Office-Anwendungen)
• Kenntnisse in SAP oder anderer Warenwirtschaftssoftware sind 

vorteilhaft
• Kenntnisse im medizinischen Sachbedarf sowie kaufmännische 

Kenntnisse sind vorteilhaft

Wir freuen uns auf Bewerbungen kontaktfreudiger, engagierter, selbst-
ständiger und für Teamarbeit aufgeschlossene Mitarbeiter (m/w/d).

Das Entgelt richtet sich nach dem TVöD mit den entsprechenden 
Sozialleistungen, einschließlich einer zusätzlichen Altersversorgung.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Abteilungsleiterin Frau Rosch 
unter der Telefonnummer 06341/908-2503 gerne zur Verfügung.

Unser Angebot spricht Sie an? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Bewerbungsunterlagen an  bewerbung@klinikum-ld-suew.de oder 
postalisch an: 

Klinikum  
Landau-Südliche Weinstraße GmbH
Personalabteilung • Bodelschwinghstraße 11 
76829 Landau in der Pfalz • www.klinikum-ld-suew.de

Dallmayr Vending & Office ist in Deutschland Marktführer in der Branche der au-
tomatischen Verpflegung. Für unseren Standort Herxheim suchen wir ab sofort 
einen engagierten Mitarbeiter (m/w/d), der in Teilzeit unsere hohen Ansprüche 
an Qualität in die Tat umsetzen möchte.

Kfm. Angestellte (m/w/d)  Abteilung Vertrieb
Ihre Aufgaben 
■  Vertragserfassung und Aufbereitung der Vertragsunterlagen
■  Überwachung der Vertrags-Ein- und Ausgänge
■  Zuarbeiten für Angebotserstellung (Power Point, Word)
■  Erstellung von statistischen Auswertungen über Kundenumsätze  
 für den Vertrieb und Geschäftsführung
■  Aktive Zuarbeit bei der Umsetzung von Preisanpassungen
■  Mitwirkung bei der Bearbeitung von Kundenausschreibungen

Unsere Anforderungen
■  Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
■  Fundierte Kenntnisse in MS-Office
■  Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Aufgabengebieten
■  Lernbereitschaft und selbstständige Arbeitsweise
■  Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Sorgfalt und Flexibilität

Wir bieten 
■  Teilzeit 20 Stunden/Woche – flexible Arbeitszeiten
■  Umfassende Einarbeitung in Ihr neues Tätigkeitsfeld
■  Arbeiten in einem kompetenten, jungen und aufgeschlossenen Team
■  Konjunkturunabhängiger, sicherer Arbeitsplatz 
■  Betriebliche Altersvorsorge

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung mit  
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an: 
Alois Dallmayr Automaten-Service GmbH
Frau Metz, Am Kleinwald 29, 76863 Herxheim
Oder per Mail an: bewerbungen-herxheim@dallmayr.de www.dallmayr.com

 

 
 

 
Die Kindertagesstätten Villa Lustica und Villa 
Murmelstein der Ortsgemeinde Lustadt suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

 Sozialarbeiter für Kita-Sozialarbeit 
(m/w/d) in Teilzeit 

Eingruppierung: bis in S 11 TVöD SuE 
Beschäftigungsdauer: befristet  
Bewerbungsfrist:  29.04.2024 
 
 

Nähere Informationen sowie den Zugang zu unserem 
Bewerberportal entnehmen Sie bitte der 
Stellenausschreibung auf der Homepage der 
Verbandsgemeinde Lingenfeld unter:  
Karriere/Stellenausschreibungen  
Das Einreichen Ihrer Unterlagen ist 
ausschließlich über unser 
Bewerberportal möglich. 

 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de
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100 Schulen von FLY & HELP für Ruanda
Alfons Thomas, der Spender für Kavumu

Die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP feiert einen 
bedeutenden Meilenstein in ihrer Mission, Bildung welt-
weit zugänglich zu machen. Ende Februar wurde die 
100. Ruanda-Schule in Kavumu eingeweiht und die 
Veranstaltung wurde von einer Delegation des Partner-
schaftsvereins Rheinland-Pfalz/Ruanda, unter der Lei-
tung der Staatssekretärin Heike Raab, begleitet. Auch 
der Stiftungsgründer Reiner Meutsch sowie der groß-
zügige Spender der Schule Alfons Thomas waren an-
wesend, um diesen besonderen Moment zu feiern.

Seit 14 Jahren engagiert sich die Stiftung in Ruanda 
und hat bereits beeindruckende 100 Schulgebäude für 
die Kinder des Landes errichtet.

Die Eröffnung der 100. Schule in Kavumu war ein herz-
ergreifendes Ereignis, das Tausende von Kindern in die 
festlichen Feierlichkeiten einbezog. Die strahlenden 
Kinderaugen und die freudigen Gesichter zeugen von 
der unmittelbaren Auswirkung, die Bildung auf das Le-
ben dieser jungen Menschen hat. Inmitten von Jubel 
und Fröhlichkeit fühlte man die Energie der Hoffnung, 
die durch Bildung entfacht wurde.

Die neu erbaute Grundschule in Kavumu besteht aus 
acht Klassenräumen, vier Regenwassertanks und zwei 
Latrinenblöcken. Die Gesamtkosten des Projekts be-
trugen 121.995 Euro, wobei das Land Rheinland-Pfalz 
einen Zuschuss von 30.000 Euro beisteuerte.

Reiner Meutsch, Gründer der FLY & HELP Stiftung, äu-
ßerte sich zu diesem bedeutenden Anlass: „Bildung ist 
der Schlüssel zu einer besseren Zukunft. Mit jeder neu-
en Schule, die wir bauen, schaffen wir nicht nur Klas-
senzimmer, sondern auch Chancen und Hoffnung für 
die Kinder. Die Einweihung der 100. Schule in Ruanda 

ist ein bewegender Moment für uns alle, und es erfüllt 
mich mit Stolz zu sehen, wie wir gemeinsam das Leben 
so vieler ruandischer Kinder positiv beeinflussen.“

Für Alfons Thomas war es bereits die fünfte Schule, 
die er privat finanziert hat. Der Generalbevollmächtigte 
der LINUS WITTICH Mediengruppe ist ein großer Fan 
und Förderer von FLY & HELP. „Diese Stiftung und ihr 
Wirken sind so unglaublich wichtig und nachhaltig. Es 
ist mir eine Herzensangelegenheit, hier helfen zu kön-
nen.“  Insgesamt hat die Reiner-Meutsch-Stiftung FLY 
& HELP in den letzten 14 Jahren fast 800 Schulen in 
Entwicklungsländern errichtet, und ihr Engagement für 
Bildung zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. 
Die Stiftung setzt sich weiterhin dafür ein, die Welt 
durch Bildung zu verändern und Kindern die Chance 
auf eine bessere Zukunft zu geben.

Einweihung der 100. Ruanda-Schule in Kavumu
Feierliche Eröffnung mit Reiner Meutsch, dem  
Bischof, Staatssekretärin Heike Raab und  
Spender Alfons Thomas (dritter von rechts).
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Die Fachbetriebe in Ihrer Nähe - erfahren - zuverlässig - kompetent !!! 

Bauen • Wohnen • Garten • Gestalten

 AUSGABEN: LANDAU-LAND, OFFENBACH, HERXHEIM, EDENKOBEN, MAIKAMMER
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Wintergartenbeschattungen
Markisen • Plissee • Rollos

Jalousien
Rollläden • Gardinen

     Wir bewegen

Erdbauarbeiten - Baugrubenaushub - Bodenaustausch
Hausanschlüsse - Dichtigkeitsprüfungen
nach DIN EN 1610 für Regen-/Schmutzwasser
Entwässerungs-Kanal Regen-/Schmutzwasser
Arbeitsraum-Verfüllarbeiten mit Materialanlieferung
Modellierung und Anlegen der Außenanlage
Liefern und versetzen von Findlingen für Hangbefestigung

Wir beraten Sie gerne!

Bornheim 06348/98250

Sanierung in PerfektionSanierung in Perfektion

Abdichtungs- und Beschichtungs-Abdichtungs- und Beschichtungs-
systeme, Terrassen, Balkone,  systeme, Terrassen, Balkone,  

Treppen, InnenbereichTreppen, Innenbereich

Weinstraße 85 | 76887 Bad Bergzabern 
Tel. 06343/938049 | Mobil 0176/36576457 

bodenmanufaktur@outlook.de | www.bodenmanufaktur.biz

Gartenelemente aus Holz sind 
zwar schön anzuschauen, ma-
chen aber viel Arbeit. Denn im 
Außenbereich ist das Mate-
rial dauerhaft Wind und Wetter 
ausgesetzt und benötigt regel-
mäßige Pflege, damit der natür-
liche Look erhalten bleibt.

Das kostet nicht nur wertvolle 
Zeit, sondern auch bares Geld. 
Dass Zäune, Bänke, Hochbee-
te & Co. nicht unbedingt aus 
Holz sein müssen, beweist ein 
volleingefärbtes Kunststoff-
material, das dem natürlichen 

Werkstoff in nichts nachsteht. 
Wer ein Modell aus der großen 
Auswahl strapazierfähiger und 
zugleich optisch ansprechen-
der Zaunsysteme in verschie-
denen Farbtönen und Designs 
wählt, bekommt ein langlebi-
ges Lieblingsstück, das garan-
tiert keiner zusätzlichen Pflege 
bedarf.

Besonders vorteilhaft: Das in-
novative Material nimmt kei-
nerlei Feuchtigkeit auf und ist 
daher extrem wetterbeständig.
HLC/Nie-mehr-streichen.de

 Foto: HLC/Nie-mehr-streichen.de

Nachhaltig und pflegeleicht
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Terra Verde
Ihr Garten- und Landschafts-
bauer für Kirrweiler, Neustadt, 
Landau und Umgebung.
Wir über uns
Unser renommiertes Unterneh-
men gehört dem Galabauver-
band an. Wir von Terra Verde 
sind Ihr Gartengestalter und 
Landschaftsbauer. Für Ihren 
Garten, Ihre Gartenlandschaft 
oder Grünanlagen erledigen 
wir Erdarbeiten, sorgen für die 
Be- und Entwässerung der Be-
reiche, bauen Zäune und Ein-
friedungen und führen Pflaster-
arbeiten und Natursteinarbeiten 
aus, um Besonderes zu schaf-
fen. Auch die Pflege von Grün-
bereichen und Pflanzen über-
nehmen wir gern für Sie.
Lassen Sie sich von unserem 
Spezialisten-Team beraten und 

erhalten Sie Einblicke in alle Fa-
cetten der Garten- und Land-
schaftsgestaltung. Besuchen 
Sie unsere Internetseite, 
www.terraverde-nw.de
Wir haben uns für Sie, mit unse-
ren zwei weiteren Firmen erwei-
tert. Die Projektbau Südpfalz 
und die HWB bauen Ein- und 
Mehrfamilienhäuser und schaf-
fen so modernen Wohnraum zu 
adäquaten Preisen.

Besuchen Sie unsere Internet-
seiten, www.projektbau-süd-
pfalz.de und handwerker-woh-
nungsbau.de
Gerne informieren wir Sie stets 
über unseren aktuellen Stand, 
schauen Sie einfach mal vorbei 
unter social Media Instagram 
und facebook.

Terra Verde GmbH 
Garten- u. Landschaftsbau 
Geschäftsführer Mario Saric

Raiffeisenstr. 9 • 67489 Kirrweiler • www.terraverde-nw.de

Tel. 06321-185 643 
Fax 06321-185 644 

info@terraverde-nw.de

Großer Ausstellungsraum • Fachberatung 
Massiv-, Fertig- und Bambusparkett

Kork- und Vinylböden • Verkauf
Verlegung • Schleifen und Versiegeln

Großer Ausstellungsraum • Fachberatung 
Besuchen Sie uns-

wir freuen uns 

auf Sie!

Parkettstudio
Bornheim eK

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 8.30 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr

Dammheimer Straße 2
76879 Bornheim
Telefon 06348 7044
Fax 06348 8586
www.kelmo-parkettstudio.de

Über 25 Jahre 

- Kunden-PR -
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• SPEZIALFÄLLUNGEN • LANDSCHAFTSBAU
• WURZELSTOCK-FRÄSUNG

SPEYERER STRASSE 14 • 67363 LUSTADT
Tel. 06347/60 84 90 • Fax 60 80 189 • Mobil 0171/218 135 3

E-Mail: info@keller-forstbetrieb.de • www.keller-forstbetrieb.de

Mozartstraße 2 - 76831 Billigheim-Ingenheim
Tel. 06349 99310 - www.fensterbau-weiss.de

FENSTER UND TÜREN

 Fenster
 Türen
 Haustüren
 Rollläden

Walther
Sonnenschutztechnik

Ihr Partner aus der Region
Steffen Walther

Rittergasse 1 · 67483 Edesheim
0171-7206570 · walther-steffen@t-online.de

www.walther-sonnenschutztechnik.de

Beratung, Verkauf und Montage von Raffstoren, Rollläden,  
Markisen und Insektenschutz. Reparaturen.

Bauen • Wohnen • Garten • Gestalten

Pro Jahr erfüllen sich rund 
100.000 private Bauherren in 
Deutschland den Traum vom 
eigenen Haus, 36 Prozent von 
ihnen entscheiden sich dabei 
für ein schlüsselfertiges Einfa-
milienhaus.

Ein solches Komplettpaket bie-
tet viele Vorteile. Während des 
gesamten Bauvorhabens steht 
beispielsweise ein fester An-
sprechpartner zur Verfügung, 
der sich um die Koordinierung 
aller Gewerke sowie die Einhal-
tung der Kosten- und Termin-
pläne kümmert.
Was viele nicht wissen: Schlüs-
selfertig angeboten werden 
nicht nur Fertighäuser, sondern 
auch individuell geplante Mas-
sivhäuser.

Die viel gepriesene Individuali-
tät im Fertighausbereich ist oft 
nicht mehr als die Variation von 
Standardtypen. Beim Massiv-
bau dagegen setzt der Bauträ-
ger sogar einen selbst skizzier-
ten Entwurf oder eine vorhan-
dene Planung problemlos um. 
Wer nicht so kreativ ist, kann 

sich an vorgeplanten Massiv-
häusern orientieren und diese 
an die eigenen Vorstellungen 
individuell anpassen lassen. Zu-
dem zeichnen sich Häuser aus 
massivem Mauerwerk durch 
hohe Nachhaltigkeit aus.
So lassen sie sich mit ver-
gleichsweise geringem Auf-
wand an geänderte Bedürfnisse 
ihrer Bewohner anpassen und 
über den gesamten Lebenszyk-
lus mehrmals umbauen. Ein 
weiterer Pluspunkt ist ihre Wert-
stabilität, die sich in einem hö-
heren Wiederverkaufswert aus-
zahlt.

Interessenten können am bes-
ten in einem persönlichen Ge-
spräch mit dem Anbieter her-
ausfinden, ob dieser die ver-
sprochene Individualität halten 
kann. Verfügt der Bauträger 
über eigene Architekten oder 
Fachplaner, die mit modernen 
Planungstechniken vertraut 
sind, steht dem individuell ge-
planten Traumhaus nichts im 
Wege.
 djd 63440

 Foto: djd/Helma Eigenheimbau AG

Maßanfertigung statt Stangenware

 

 

 

Die Fachbetriebe in Ihrer Nähe -  
erfahren - zuverlässig - kompetent !!! 
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HILA Fachhandelszentrum GmbH
Helmbachstraße 43 · 76829 Landau

Telefon: 0 63 41 94 94-0 · E-Mail: info@hila.de
Beratung & Verkauf: Mo.- Fr., 8:00 -12:00 u. 13:00 -17:30 Uhr • Sa., 8:30 -12:30 Uhrwww.hila.de

HILA – Gestaltungsideen für Haus- & Garten

Fachberatung – Planung · Montage · Lieferservice

Gitterzäune und Sichtschutz 
für jeden Anspruch
Sichtschutzzäune von HILA sind mehr als nur ein Schutz vor 
Blicken neugieriger Nachbarn. Sie grenzen Ihr Grundstück 
dekorativ und sicher ab, gliedern Ihren Garten und scha� en 
windgeschützte Räume. Durch die vielfältigen Materialien und 
attraktiven DesignVariationen haben Sie nahezu alle Möglich
keiten, ein harmonisches Gesamtbild Ihres Gartens zu scha� en. 

Sichtschutz für jeden Bedarf
aus Aluminium, WPC, Glas und Holz

Gittersteinwände, Gitterzäune und Tore

Wer sein Grundstück oder die Terrasse im p� egeleichten 
oder mediterranen Stil gestalten möchte, � ndet im HILA 
Fachhandelszentrum ideale und anspruchsvolle Lösungen. 
WPCSichtschutz, Holz oder ALUElemente kombiniert mit 
außergewöhnlichen Designelementen aus ALU, Edelstahl, 
Cortenstahl (Rostoptik), Gabionen oder Glas können indivi
duelle Akzente gesetzt werden.
Auch Sichtschutzstreifen für Gitterzäune sind eine hervorra
gende Option, um Grundstücke gegen Blicke abzuschirmen. 
Aus dem zeitgemäßen Gartenbau sind sie nicht wegzuden
ken. Die optimale Lösung für einen individuellen Blick und 
Objektschutz. Die 200mm breiten Streifen aus robustem und 
witterungsbeständigem und Umweltverträglichem Polypro
pylen (PP) sind auch zur nachträglichen Montage geeignet. 
In vielen Farben lieferbar.

Qualität in Bestform in modernem Design von Biohort

1.000 m2 Ausstellungsfl äche & 2.000 m2 Lager

HILA – PROFI-Partner für GEWERBE und PRIVAT

GARTEN & OUTDOOR von Biohort.
Die Nr. 1 für Gerätehäuser, Boxen, Pfl anzbeete und mehr ...

SICHTSCHUTZSTREIFEN
witterungs- & UV-beständig

GITTERZÄUNE
stabil & robust

Made in Austria!

Entdecken Sie die Neuheiten von Biohort, die Ihren Gar
ten und Ihre Terrasse noch schöner machen. Als Pionie
re in der Herstellung hochwertiger Stauraumlösungen
hat Biohort seine Produktpalette mit 
viel Liebe zum Detail 
erweitert. Lassen Sie sich 
von dem vielfältigen Ange
bot inspirieren.
Biohort
bietet auf 
alle seine
Produkte
20 Jahre
Garantie!
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LANDAU · Tel. 0 63 41 / 557 557 2           www.peter-bUrg-hAUs.De

Werte für‘s leben.
INDIvIDUeLLe ArchItektUr

peter bUrg hAUs

®

Gut gegen Hitze – gut fürs Klima
Hitzetage heizen unsere Wohn-
räume oft unangenehm auf. Für 
Wohlfühltemperaturen vor allem 
im Dachgeschoss empfehlen 
sich Steico Holzfaser-Dämm-
stoffe: Während der Heizperio-
de schützen sie vor Heizener-
gieverlust, im Sommer vor Hit-
ze. Damit trägt das Material aus 
nachwachsenden Rohstoffen 
unter dem Dach ganzjährig zu 
einem angenehmen Wohlfühlkli-
ma bei.
Nicht oder kaum gedämmte Dä-
cher verlieren in den Wintermo-
naten Heizwärme, im Sommer 
heizt die direkte Sonnenein-
strahlung die Dachflächen auf. 
Nachhaltige Holzfaser-Dämm-
stoffe wirken das ganze Jahr 
hindurch als optimaler Wärme-
schutz. Als effektiver Hitzepuf-

fer ermöglichen sie es, auch an 
heißen Tagen gut zu schlafen 
und konzentriert zu arbeiten.
Wer sein Dach mit Holzfaser 
dämmen lässt, entscheidet sich 
für langlebiges und energieeffi-
zientes Baumaterial aus nach-
wachsenden Rohstoffen. Mit 
doppeltem Effekt für den Klima-
schutz: Dämmung ist die beste 
Methode, um Heizenergie, da-
mit Heizkosten, und CO2-Emis-
sionen einzusparen. Bereits die 
Verlegung der Holzfaser-Däm-
mung im Dach tut etwas für die 
Umwelt, denn das zur Holzfaser 
verarbeitete Holz bindet wäh-
rend seines Wachstums eine 
Menge klimaschädliches Koh-
lendioxid, das im Dämmstoff 
gespeichert bleibt.
 spp-o/steico.com
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Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

onlineonlineonlineonline
günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
drucken

Jetzt 

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien 

onlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonlineonline

Jetzt 

Wahnsinn!Diese Preise sind der 
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Mein Garten  im Frühjahr

 
- Lava
- Edelsplitt  
- Mutterboden gesiebt 
- Rheinsand 

- Garten-Accessoires 
- Pinienrinde 
- Rindenmulch 
- Rindenhumus

Garten
konrad-gartenbaumschulen.de

Mo.-Fr. 9-18 h   Sa. 9-13 h  Mittwochs Ruhetag

 
Gartenbaumschule:Experte für Ihren... 

R i e s i g e  P f l a n z e n v i e l f a l t

- Komposterde 
- Holzhackschnitzel 
- Muschelkalk   
- Mineralschotter

GARTENBAUMSCHULEN 
Hauptstrasse 139 
 
fon  0 72 76  96 49 0

76863 Herxheim-Hayna

Der Frühling wird zauberhaft wild

Mancherorts legt sich im Früh-
ling ein zarter Schleier über die 
Wiesen und Beete - blau ist er 
zumeist, manchmal weiß oder 
violett, hier und da sogar sonnig 
gelb ... und immer eindrucksvoll, 
ja, am frühen Morgen fast schon 
magisch. „Der Frühling ist meine 
Lieblingsjahreszeit. Wenn die 
Natur aus dem Winterschlaf er-
wacht und sich mit voller Pracht 
präsentiert. Einfach grandios!“, 
schwärmt Blumenzwiebelexper-
te Carlos van der Veek. „Daher 
sind Frühlingsblüher auch mei-
ne Leidenschaft und ich kann 
jedem Gartenbesitzer nur raten, 
ihnen einen Platz im eigenen 
Garten zu geben.“ Gepflanzt 
werden die Blumenzwiebeln 
und Knollen bereits im Herbst, 
damit sie über den Winter wur-
zeln und dann im neuen Jahr 
austreiben können.
Neben zahlreichen bekannten 
Arten gibt es aber auch noch ei-
nige eher unbekannten, die den 
Frühlingsgarten in einen Blüten-
traum verwandeln können. Der 
Schneestolz beispielsweise legt 
im März eine sanfte blaue oder 

rosafarbene Blütendecke über 
das Beet und vermehrt sich mit 
Hilfe fleißiger Ameisen: An sei-
nen Samen sitzen sogenannte 
‚Ameisenbrötchen‘, auf die sich 
die Insekten begeistert stürzen 
- die darin enthaltenen bitteren 
Samen jedoch verschmähen 
und an anderer Stelle links lie-
gen lassen: Ein neuer Standort 
für die Zwiebelgewächse. Auch 
der Einblütige Frühlingsstern ist 
ein dankbares Gewächs, das 
Jahr um Jahr zurückkehrt und 
sich so freudig vermehrt, dass 
es sogar als Bodendecker an-
gepflanzt werden kann. „Ich 
persönlich mag auch den Sibi-
rischen Blaustern sehr gerne. 
Scherzhaft nenne ich ihn ab und 
zu die blauste Blume der Welt“, 
erzählt van der Veek. „Einzeln 
gepflanzt sieht er wunderbar 
aus und verwildert auch her-
vorragend, aber er kann auch 
sehr gut mit gelben Narzissen 
kombiniert werden, da sich das 
Blau und das Gelb gegenseitig 
verstärken.“

Grünes Presseportal

� Foto:�fluwel.de



Zeit und Raum

für den Abschied.

In unserem Raum der Stille

gibt es keine Einschränkungen.

Billigheim • Marktstr. 49  

Tel: 06349 - 99 450

www.pfister-bestattungen.de    

Herxheim • Am Niederteich 25

Tel: 07276 - 81 55 BESTATTUNGEN

TRAUERBEGLEITUNG

GartenCenter Edesheim
Staatsstr. 66  67483 Edesheim  06323/987611

www.gartencenteredesheim.de

Sonntags von

10.3012.30 Uhr
geöffnet

Zitronenstämmchen
 Höhe 70/80 cm  

24,99 €

 Bougainvillea in 
versch. Größen 

ab 9,99 €

Unser Direktimport ‐ Ihr Preisvorteil !

GCE
...alles im grünen

Bereic
h

über 20 Jahre

Eschbach  ·  T 06345-3704  ·  www.michael-mueller-design.de

Zeit für neue Website...

illustration . fotografie   
arts . druck  

GRAPHIC DESIGN ·  WEBDESIGN
...einfach schön gestaltet.

Ist Ihr Abfluss verstopft?
Schnell und günstig: Rohrreinigungsschnelldienst

Klingenmünster

Fenster • Türen • Sonnenschutz • Wintergarten

Sonderpreis-Aktionen für alle Überdachungen 
gültig bis 31.05.2024 – jetzt schnell sein und sparen! 

Dagobertstraße 24, 76833 Frankweiler • Tel.: 0 63 45 / 17 75
info@aluminiumbau-mohra.de

76831 Heuchelheim-Klingen

06349/99 595 78

info@sonnenfaenger.net

www.sonnenfaenger.net

SONNENFÄNGER
GmbH

Ihr regionaler Partner 
für Solarstrom!
• 20 Jahre Erfahrung
• Elektromeisterbetrieb
• schlüsselfertig von A-Z


